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1. Einführung 

 
Die Gemeinde Heidesee ist 2003 im Rahmen der Gemeindegebietsreform aus 11 bis dahin 
eigenständigen Gemeinden entstanden. Mit Stand März 2019 beträgt die Bevölkerungszahl 
in den 11 Ortsteilen insgesamt 7.251 Einwohner. Das Gemeindegebiet erstreckt sich über 11 
Gemarkungen und eine Fläche von ca. 134,76 km².   
 
Auch in Heidesee soll eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung erfolgen, die die sozialen, 
wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber 
künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit 
dienende sozialgerechte Bodennutzung unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der 
Bevölkerung gewährleisten.  
 
Die Abbildung der Entwicklungsziele einer Gemeinde zur Gewährleistung einer städtebauli-
chen Entwicklung und Ordnung soll mit den Mitteln der  Bauleitplanung  erfolgen. Dazu ge-
hören der Flächennutzungsplan als vorbereitende Bauleitplanung und Bebauungspläne als 
verbindlicher Bauleitplanung. Diese sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt 
zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Kli-
maschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung, zu fördern, 
sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten 
und zu entwickeln.  
 
Weder die Gemeinde Heidesee noch einer der heutigen 11 Ortsteile haben einen rechtswirk-
samen Flächennutzungsplan aufgestellt, der als vorbereitender Bauleitplan die grundsätzli-
chen Entwicklungswünsche als Gesamtkonzept der Gemeinde wiederspiegelt. 
 
Die Bevölkerungszahl ist in der Gemeinde Heidesee in den letzten Jahren trotz gegenteiliger 
Prognosen gestiegen. Aber auch Nachfragen nach Baugrundstücken und auf Grund der 
Nachfragen die Wünsche von Grundstückseigentümern, ihre Grundstücke als Bauland aus-
zuweisen, haben zugenommen. Diesen Anträgen möchte die Gemeinde grundsätzlich nach-
kommen und neue Baulandflächen „zulassen“, um den Zuzug neuer Bürger zu ermöglichen.  
 
Es besteht das Bedürfnis nach einer für alle Ortsteile angemessenen und abgestimmten 
Entwicklungskonzeption als Steuerungsinstrument für die gemeindliche Entwicklung.  
 
Dabei stehen den gemeindlichen Entwicklungsabsichten raumplanerische und landschafts-
schutzrechtliche Beschränkungen entgegen, sodass mit einem Flächennutzungsplan, der 
den geltenden Landesentwicklungskonzeptionen (LEP BB) entspricht, diese gemeindlichen 
Wünsche nicht umsetzbar sind.  
 
Planerisch noch nicht bewältigte Konflikte sind z.B. 
 
• Der Einwohnerzuwachs um 20% von 5.996 im Jahr 1990 (Amt Friedersdorf ohne 

Pätz) auf 7.228 Einwohner im Jahr 2018 beruht - mit Ausnahme des Wohngebietes 
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„Skabyer Torfgraben“ - fast ausschließlich auf Innenentwicklung (Siedlungsverdich-
tung). Die Gemeinde hat nach derzeitiger landesplanerischer Einordnung keine klein- 
oder grundzentrale Funktion und darf sich räumlich nur im Rahmen ihres „Eigenbe-
darfs“ entwickeln. Sie besitzt aber wegen ihrer guten siedlungstechnischen und sozia-
len Infrastruktur, ihres Wald- und Seenreichtums und wegen ihrer Nähe und traditio-
nell engen Verflechtung mit der Metropole Berlin eine hohe Wohnattraktivität. Freie 
Bauplätze sind inzwischen kaum noch vorhanden. 

 
• Die beabsichtigte Neuausweisung von Bauflächen in Höhe von ca. 5 % des heutigen 

Bauflächenbestandes kollidiert mit den derzeitigen landesplanerischen Zielvorgaben 
aus dem Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion (LEP HR) trotz zusätzlicher Ent-
wicklungsoptionen gegenüber dem LEP BB und Änderungen in Bezug auf die Flä-
chenausweisungen zum Freiraumverbund. 

 
• Für eine Reihe von verfestigten Wohnstandorten (z.B. an den Straßen Am Dolgen-

horst, An der Dubrow, An der Dahme/Gussower Birkenweg, Am Langen See/Am 
Seekorso, Verlängerte Geschwister Scholl Straße) konnten bislang trotz vorhandener 
Wohnbebauung von einigem Gewicht eine Zuordnung zum baurechtlichen Innenbe-
reich nicht klargestellt werden. Eine Bauflächenfestsetzung im Rahmen der gemeind-
lichen Bauleitplanung ist wegen der Zuweisung dieser Siedlungsstandorte zum Au-
ßenbereich („Splittersiedlungen“) nicht zulässig. 

 
• Die Lage des Gemeindegebietes in großflächigen Wald- und Landschaftsschutzge-

bieten führt zu vielfältigen Konflikten mit der in den vergangenen 100 Jahren stattge-
fundenen bandartigen Siedlungsentwicklung insbesondere entlang der Seeufer. Über 
230 ha baulich erschlossener Gebiete in der Gemeinde, überwiegend Erholungsge-
biete mit einer Funktionsmischung von Erholungsnutzung und Wohnen, sind dem 
baurechtlichen Außenbereich zugeordnet (z.B. in den Bereichen Münchehofer Stra-
ße/Am Streganzsee, Langer See, Siedlung Nord, Klein Schauener Straße u.a.). Über 
einen Bestandsschutz hinausgehende Entwicklungen sind hier regelmäßig ausge-
schlossen. 

 
• Die Ausweisung von diversen Schutzgebieten für bebaute und seit vielen Jahrzehn-

ten bestehenden hochbaulich geprägten Gebiete, wie bspw. durch das  Landschafts-
schutzgebiet „Teupitz-Köriser Seengebiet“ vom 20.07.1966 “ (Beschluss Nr. 149-
14/66, Mitteilungsblatt des Bezirkstages und des Rates des Bezirkes Potsdam, Au-
gust 1966/2), führt dazu, dass die Nachverdichtung oder gar reine Bestandssicherung 
nicht zugelassen werden. 

 
• Durch die Gebietsreform 2003 nachteilige Behandlung der vorher eigenständigen im 

Zusammenhang bebauten Ortsteile, wie Dolgenbrodt. 
 
Der Entwurf des neuen Landesentwicklungsplanes (LEP HR) beinhaltet in verschiedenen 
Bereichen Änderungen in Bezug auf Einschränkungen gegenüber Gemeinden wie Heidesee, 
sodass nach Verabschiedung verbesserte Entwicklungsoptionen für unsere Gemeinde zu-
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lässig sein werden. Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung ruht das Aufstellungsverfah-
ren für den Flächennutzungsplan und es wurde entschieden, dass ein Selbstbindungsbe-
schluss (SBB) gefasst wird, der den bisherigen Planungsstand zur Vorbereitung eines Flä-
chennutzungsplanes beinhaltet. 
 
Mit dem Selbstbindungsbeschluss beschließt die Gemeindevertretung Heidesee ein städte-
bauliches Entwicklungskonzept i.S.d. § 1 Abs.6 Nr.11 BauGB. Es beinhaltet die Absichten 
der Gemeinde Heidesee zur Bodennutzung für das ganze Gemeindegebiet und ist eine 
Grundlage und „Etappe“ bei der Aufstellung des Flächennutzungsplanes. 
 
Dieses Konzept wird im künftigen gemeindlichen Handeln die Grundlage der kommunalen 
Planung und Bewertungsgrundlage für Entwicklungsperspektiven im gesamten Gemeinde-
gebiet, obwohl es in seiner Rechtsverbindlichkeit nicht mit einem Flächennutzungsplan ver-
gleichbar ist. Das Konzept soll der Gemeinde gegenüber den Bürgern und auch den überge-
ordneten Behörden als Argumentationsgrundlage und -hilfe dienen und die geplanten Ent-
wicklungsabsichten der Gemeinde belegen und untermauern.  
 
Das Handeln der Verwaltung wird erleichtert. Bei Fragen, ob ein Antrag zur Aufstellung eines 
Bebauungsplanes durch die Gemeinde befürwortet oder ob im Rahmen eines Bauantrags-
verfahrens auch für ein Vorhaben im Außenbereich das gemeindliche Einvernehmen erteilt 
werden können, sind bis zum Inkrafttreten eines Flächennutzungsplanes die Inhalte des als 
Selbstbindungsbeschluss durch Beschluss der Gemeindevertretung bestätigten Entwick-
lungskonzeptes einzuhalten. Auch im Zusammenhang mit Fördermittelanträgen für gemein-
deeigene Vorhaben (Maßnahmen in Schulen und Kitas oder im Bereich Sicherheit und Ord-
nung etc.) spiegelt der Inhalt des Konzeptes den erklärten Willen der Gemeinde als Gesamt-
konzept dar. 
 
Mit dem Selbstbindungsbeschluss als sonstige städtebauliche Planung nach § 1 Abs. 6 Nr. 
11 BauGB entfaltet das Entwicklungskonzept eine Wirkung in Bezug auf folgende Punkte: 
 
• Die Darstellung der unterschiedlichen Arten baulicher Nutzung wie Wohn-, Misch- 

und gewerbliche und Sonderbauflächen, die Freiraumnutzungen sowie gemeindlichen 
Entwicklungsabsichten in Bezug auf die Bodennutzung nach dem heute vorausseh-
baren Bedarf werden gegenüber den Bürgern und den Behörden transparent darge-
stellt. 

 
• Die Bindung der Gemeinde an ein Entwicklungskonzept belegt gegenüber der Öffent-

lichkeit und übergeordneten Behörden, dass es sich bei der Befürwortung beispiels-
weise eines Bebauungsplanes oder Bauvorhaben um den erklärten Willen im Rah-
men des Gesamtkonzeptes der Gemeinde handelt. 

 
• Die Gemeinde richtet ihre eigenen Anstrengungen zur Unterhaltung und Entwicklung 

der gemeindlichen Infrastruktur und der kommunalen Einrichtungen im Gemeindege-
biet nach dem beschlossenen Entwicklungskonzept aus.  
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• Das Konzept soll bei der gegenwärtig hohen Dynamik und zunehmenden Konkurrenz 
von unterschiedlichen Nutzungsansprüchen eine orientierende Wirkung entfalten. 
Sich ändernde oder neu hinzukommende Nutzungsabsichten bedürfen jeweils eines 
entsprechenden Änderungsbeschlusses zur Aufnahme in das Entwicklungskonzept. 
Damit soll gesichert werden, dass Vorhaben und beabsichtigte Nutzungsänderungen 
sowie deren Einordnung in die nähere Umgebung durch die Gemeindevertretung ge-
prüft und mehrheitlich mitgetragen werden. 

 
 
Ausgangspunkt der Planung ist die vorhandene bauliche Situation. Als Grundlage für Ent-
wicklungsprognosen und dem daraus ermittelten Flächenbedarf für bauliche Nutzungen wer-
den die rechtskräftigen Bebauungspläne und Satzungen genutzt. In den unbeplanten Gebie-
ten werden die aktuell bestehenden, tatsächlichen Bodennutzungen herangezogen. 
 
Die Abgrenzungen rechtswirksamer Innenbereichssatzungen werden im städtebaulichen 
Entwicklungskonzept für die Bauflächendarstellungen berücksichtigt. Hierbei ist darauf hin-
zuweisen, dass die Abgrenzungssatzungen lediglich Umgrenzungen der im baulichen Zu-
sammenhang (aufeinanderfolgend) vorhandenen Hauptgebäude abbilden und die zugehöri-
gen bauakzessorischen Nutzungen ebenfalls notwendiger Bestandteil der Bauflächen (bzw. 
der Baugebiete in Bebauungsplänen) sind und entsprechend ausgewiesen wurden. 
 
Der Selbstbindungsbeschluss dient der Unterstützung und einleuchtenden Fortschreibung 
dieser vorhandenen Gegebenheiten. In ihrem Konzept stellt die Gemeinde nach ihren Be-
dürfnissen die sich im Sinne dieser „Fortschreibung“ ergebende Art der Bodennutzung dar. 
Dies ist ausdrücklich keine „Idealplanung“ zur Korrektur von – aus heutiger Sicht ggf. so zu 
bewertenden – städtebaulichen Fehlentwicklungen („Zersiedelung“) der vergangenen 100 
Jahre Siedlungsgeschichte in Heidesee. Gleichwohl soll die Sicherung und Verbesserung 
der Lebens-, Arbeits- und Erholungsvoraussetzungen in der Gemeinde mit den Anforderun-
gen des Umweltschutzes (Naturhaushalt und Artenvielfalt, Klima, Wasser und Boden, Erho-
lungseignung und Landschaftsbild, Kulturlandschaft und Landnutzung, Verkehr usw.) und 
den weiteren öffentlichen Interessen möglichst ausgewogen miteinander vereinbart werden 
und die Identität und individuelle Eigenart der Ortsteile gewahrt bleiben. 
 
Grundlage für die Bedarfsermittlung an neuen Bauflächen bilden wissenschaftlich untersetz-
te Prognosedaten, insbesondere des Portals www.wegweiser-kommune.de, sowie anerkann-
te Modellrechnungen. Vereinfachend wurden bei den Prognosen Wohn- und Mischbauflä-
chen einheitlich bewertet, da in den überwiegend ländlich bzw. kleingewerblich geprägten 
Siedlungsflächen die Trennung zwischen beiden Nutzungsarten nur zu geringen Unterschie-
den beim jeweiligen Anteil der Wohnnutzung führt. 
 
Das vorliegende Entwicklungskonzept hat einen Planungshorizont von 15 bis 20 Jahren, also 
etwa bis 2035 bzw. 2040. Auf die aktuell sehr hohe Entwicklungsdynamik und den daraus 
voraussichtlich folgenden Anpassungsbedarf wurde vorstehend bereits hingewiesen. Auch 
die von der Gemeinde in ihre Planung einzustellenden raumplanerischen Vorgaben (Lan-
desentwicklungsplan, Regionalplan) liegen noch nicht abschließend vor, da der Landesent-
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wicklungsplan „Hauptstadtregion“ (LEP HR) erst noch in 2019 in Kraft treten soll. Ein Regio-
nalplan Lausitz-Spreewald, dem die Festlegung von Orten mit grundzentralen Funktionen 
zugewiesen wurde, ist erst noch aufzustellen. 
 
Ziel ist es, die städtebauliche Planung nach einer Zeit zu eruieren und dem dann tatsächli-
chen Bedarf und Nachfragen anzupassen. Nachfragen, Bedarfe und  gesetzliche Aufgaben 
sind dynamisch und sollen so Rechnung getragen werden. 

 

2. Aktuelle Entwicklung der Gemeinde Heidesee 

 

2.1. Lage und verkehrstechnische Anbindung an Berli n 

 
Heute umfasst das Gemeindegebiet ca. 134,78 km² mit 7.251 Einwohnern (Stand 03/2019) 
und 11 Ortsteilen. Infrastrukturell ist das Gemeindegebiet neben der Erschließung durch 
Kommunal-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen auch mit Bus, Bahn, Flugplatz, Wasser-
straßen sowie Autobahnzu- und -abfahrt sehr gut an den Metropolenraum Berlin ange-
schlossen. Die Gemeinde Heidesee liegt nur 35,8 km vom Bahnhof Berlin Alexanderplatz 
entfernt. Nach der Mobilitätsstrategie des Landes Brandenburg gehört die Gemeinde Hei-
desee mit ihrem Anschluss an den öffentlichen Personennahverkehr zum Berliner Umland. 
So liegt Heidesee nur 5,7 km von den geforderten 25 km Entfernung zum S-Bahn Ring dem 
S-Bahnhof Berlin Neukölln entfernt. Die Gemeinde Heidesee ist mit den Bussen 722, 723 
und 724 über die Regionale Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH (RVS) an Königs 
Wusterhausen sehr gut angeschlossen. Die Gemeinde richtete Ende 2017 sogar wegen der 
hohen Nachfrage im Wohngebiet „Skabyer Torfgraben“ eine neue Bushaltestelle ein. Die 
Fahrgastzahlen steigen weiterhin. Die Gemeinde kommt so der Aufgabe, ÖPNV zu fördern 
und das Angebot zu vergrößern, in enger Zusammenarbeit mit den örtlichen Verkehrsbetrie-
ben nach. So hat Heidesee auch einen Bahnhof, der halbstündlich von der Regionalbahn 36 
der Niederbarnimer Eisenbahn angefahren wird. Es ist möglich, innerhalb von 58 Minuten mit 
dem öffentlichen Personennahverkehr von der Gemeinde Heidesee zum Bahnhof Berlin Ale-
xanderplatz zu kommen.  Auch erschließt der RB 36 die Fläche in Brandenburg bis nach 
Frankfurt/Oder. Hier hat die Niederbarnimer Eisenbahn stetig steigende Fahrgastzahlen zu 
verzeichnen. Auch die Fahrgastzahlen/ Ein- und Ausstiegszahlen am Bahnhof „Friedersdorf 
bei Königs Wusterhausen“ steigen stetig.  
 

2.2. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde H eidesee 

 
Entgegen der Prognosen der Landesplanung, entwickelt sich die Gemeinde weiter und 
wächst. Der Bedarf an Wohnbauflächen zur Neuansiedlung von z.B. Familien steigt stetig 
weiter im Gemeindegebiet. Im Jahr 2017 wurden 65 Bauanträge, Nutzungsänderungen oder 
Bauvoranfragen für Gebäude allein mit Wohnnutzung gestellt. Im Jahr 2018 sind es schon 
74 Bauanträge für Wohnnutzungen gewesen. Hier sind formlose Anfragen und die Errichtung 
von anderen baulichen Anlagen nicht berücksichtigt. Die Nachfrage außerhalb der tatsächli-
chen formellen Anträge zur Wohnnutzung ist sehr groß und steigt ebenfalls weiter an. 
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Im Moment erschließt die Gemeinde in Zusammenarbeit mit einem Erschließungsträger bei-
spielsweise die vorerst letzten ausgewiesenen Bauplätze innerhalb des Wohnparks „Skabyer 
Torfgraben“ im Ortsteil Friedersdorf (13 Einfamilienhäuser). Innerhalb des letzten halben 
Jahres wurde die Straßenplanung, Grünordnung und Gestaltung geplant und genehmigt – 
ein Vorbescheid für die Errichtung von 13 Einfamilienhäusern wurde ebenfalls schon durch 
den Landkreis Dahme-Spreewald erteilt. Die Bauarbeiten befinden sich im vollen Gange. 
Auch sollen die letzten Straßen im genannten Wohngebiet fertiggestellt werden und so die 
aller letzten Bauflächen erschlossen werden. Die Gemeinde befindet sich bereits in konkre-
ten Gesprächen mit dem Erschließungsträger. 
Dies sind nur ein paar von vielen Beispielen die aufzeigen, welchen enormen Siedlungsdruck 
die Gemeinde Heidesee zu bewältigen versucht. 
 

2.3. Aktuelle gewerbliche Entwicklung in der Gemein de Heidesee 

 
Durch die zunehmenden Bautätigkeiten im Gemeindegebiet und durch die nachweisbar stei-
gende Nachfrage nach Bauland und/oder zu erwerbenden Objekten profitieren die Gewer-
bebetriebe  in Heidesee. Die Ansiedlung/ der Erhalt oder auch mögliche Abwanderung von 
Gewerbe sollte nach dem Bedarf und der Nachfrage mit dem Willen der kommunalen Institu-
tionen vor Ort entwickelt werden. 
 
Der kleine Ortsteil Streganz in der Gemeinde Heidesee ist geprägt von großzügigen Grund-
stücken und hauptsächlich von Landwirtschaft, bietet aber auch für 21 verschiedene Gewer-
betreibende Raum. So hält dieser Ortsteil Arbeitsplätze durch beispielweise die Heim-
Gruppe - Region Brandenburg, Zimmerei & Dachdeckerei Frind, die Hope Ranch mit einer 
Pferdepension und unter anderem der Pure Power GmbH & Co. KG vor.  
 
Der Ortsteil Prieros ist ein wichtiger Versorgungsstandort in der ca. 134 km² großen Flä-
chengemeinde mit Kita, Schul- und Hortbetreuung, einem Einkaufsmarkt, Friseur, gastrono-
mischen Einrichtungen, Tierfutter- und Reitsportzubehörgeschäft, Apotheke, Hotel, Biogar-
ten, Bootswerft, Fleischerei, Campingplatz, Heimathaus, Kinder- und Freizeitangeboten, Arzt 
und vielem mehr. Der Ortsteil Prieros ist auch in den verschiedenen Entwicklungsplänen des 
Landes, beispielsweise dem Wassersportentwicklungsplan 4 (WEP 4), als attraktiver Stand-
ort aufgefallen. Um einen Wasserwanderstützpunkt nach dem WEP 4 zu ermöglichen, muss 
die Landesplanung eine Planung auch möglich machen.  
 
Der Ortsteil Friedersdorf trägt ebenfalls eine große Rolle der Versorgung der Einwohner für 
das gesamte Gemeindegebiet. So befinden sich der Verwaltungsstandort, ein Einkaufsmarkt, 
eine Bankfiliale, eine Grundschule mit Hort, Kindergarten, verschiedene Restaurants und 
Pensionen mit steigender Nachfrage, Apotheke, Ärzte und Physiotherapeuten und viele wei-
tere Gewerbe zur Versorgung im Ortsteil Friedersdorf. Die Raiffeisengenossenschaft Frie-
dersdorf als traditionsreiches Unternehmen  trägt mit einer Tankstelle, Haus- und Garten-
markt, Baustoffmarkt und weiteren Angeboten zur Versorgung in Heidesee bei. Seit 1893 ist 
die Raiffeisengenossenschaft hier ansässig. Dieses Versorgungsangebot möchte die Ge-
meinde erhalten. 
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Zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit sind die Standortbedingungen den wirtschaftli-
chen Erfordernissen entsprechend flexibel zu gestalten. Dazu ist überhaupt die Zulässigkeit 
auf den tatsächlichen Bedarf reagieren zu können, möglich zu machen. Die Forderung flexi-
bel auf tatsächlichen Bedarf reagieren zu dürfen begründet sich aus verschiedenen Fakto-
ren.  
 
Viele junge Familien ziehen beispielsweise in die Gemeinde Heidesee. Einige von Ihnen ha-
ben ein Grundstück geerbt und möchten es nun nutzen, einige möchten in die Nähe ihrer 
Eltern ziehen oder als Mehrgenerationswohnen ihr Grundstück nutzen und ihre Eltern be-
treuen, Andere ziehen aus der Stadt Berlin in die schöne Gemeinde Heidesee um die Ruhe 
und Natur genießen zu können oder dem Stadttrubel zu entfliehen. Verschiedenste Faktoren 
lassen Menschen in die Gemeinde Heidesee ziehen und sich wohlfühlen. So möchten auch 
Menschen aus Berlin, die schon immer ihre Ferien und/oder Wochenenden in den unzähli-
gen Wochenendhausgebieten verbracht haben ihren Altersruhesitz in die Gemeinde Hei-
desee verlegen und somit Wohnungen in Berlin (die dringend gebraucht werden) frei ma-
chen. Auch Menschen, die wieder in ihre Heimat zurückkommen möchten, weil sie vielleicht 
wegen des Berufs oder anderer Umstände weggegangen sind, zieht es wieder nach Hause 
in die Gemeinde Heidesee. Diese ganzen Faktoren machen die Gemeinde Heidesee zu ei-
nem äußerst attraktiven Wohnstandort. Hier muss auch eine gewisse Versorgung stattfinden 
dürfen.  
 

2.4. Aktuelle Gemeinbedarfsversorgung in der Gemein de Heidesee 

 
Auch der Bedarf an Kinderbetreuung wächst stetig, sodass die Gemeinde um den Bedarf 
annähernd decken zu können, eine Kindertagesstätte mit bis zu 130 Betreuungsplätzen im 
Ortsteil Bindow errichtete. Der Bau war innerhalb eines Jahres fertiggestellt und wurde am 
03.12.2018 in Betrieb genommen.  
Der Kinderbetreuungsbedarf kann so aber immer noch nicht gedeckt werden, sodass eine 
weitere neue Kindertagesstätte im Ortsteil Wolzig mit bis zu 85 Betreuungsplätzen errichtet 
werden muss und wird. Der Bauantrag für die Errichtung dieser Kindertagesstätte ist bereits 
eingereicht worden und befindet sich beim Landkreis Dahme-Spreewald zur Prüfung. Die 
Erhebung des tatsächlichen Betreuungsbedarfs allein in Heidesee hat ergeben, dass auch 
mit der Errichtung der Kita im Ortsteil Wolzig der tatsächliche Betreuungsauftrag nicht erfüllt 
werden kann.  
Die Gemeinde plant derzeit eine weitere Errichtung und hat in diesem Konzept Flächen für 
den Mehrbedarf vorgehalten. So wird der eigenen, an tatsächlichen Zahlen gemessenen 
Prognosen Rechnung getragen. 
 
Um unseren Kindern den geschützten Weg zur Schule und wieder nach Hause zu ermögli-
chen, wurde die Schulwegsicherung infrastrukturell durch die Verbindungswege Bindow- 
Friedersdorf und Wolzig-Friedersdorf auf Kosten der Gemeinde umgesetzt und soll mit dem 
Verbindungsweg Prieros-Kolberg ergänzt werden. So wurden neben der Schulwegsicherung 
für unsere Kinder auch die Wege an den Landesstraßen nutzbar gemacht und die Region 
aus Eigenmitteln der Gemeinde weiter erschlossen. Dies ist wieder ein Beispiel von vielen 
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dafür, dass eine Gemeinde wie Heidesee einen nachweislichen Weiterentwicklungsdruck 
hat. Die Gemeinde möchte und muss dieser Verantwortung gerecht werden und hat so, wie 
oben genannt, bereits mit Eigenmitteln (Jugendclub, Schulwegsicherung, Kitabau u.a.) ver-
sucht, sich der Aufgabe zu stellen.  
  
So sind in Prieros ein Arzt und Physiotherapie ansässig, der Ortsteil verfügt des Weiteren 
über gastronomische Einrichtungen, Wohn- und Wochenendhausgebiete, Supermarkt, Kin-
derfreizeitangebote, Heimatmuseum, Biogarten als Informationszentrum für Naturkunde, 
Einzelhandelsgeschäfte  uvm. Die Gemeinde hat aktuell in den Umbau und die Erneuerung 
der Stützpunktfeuerwehr und des Jugendclubs investiert und erfolgreich abgeschlossen. Am 
23.02.2019 wurde die Eröffnung gebührend gefeiert.  
Genauso ist der Gemeinde gelungen, einen Investor für eine Seniorenresidenz zu finden. 
Am 21.03.2018 konnte bereits Richtfest gefeiert werden. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
zwischen der Gemeinde, den Anwohnern, dem Landkreis und des Investors lassen nun 136 
neue altersgerechte Wohnplätze am Wasser inmitten der Natur im schönen Ortsteil Prieros 
der Gemeinde Heidesee entstehen. Bereits Ende 2019 soll das Haus mit Leben gefüllt und 
bezogen werden. Diese Investition wird auch weitere Entwicklung nach sich ziehen. Dafür 
muss der Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Raum lassen! Diesen Raum bietet der 
vorliegende Entwurf leider nicht. 
 
Auch der Ortsteil Bindow mit schon fast 1.000 Einwohnern und sogar 82 Gewerbebetrieben, 
Tendenz steigend, kann ein Grundfunktionaler Schwerpunkt im Sinne des vorliegenden Ent-
wurfs zur Landesentwicklung sein in Heidesee. Die Gemeinde erlebt in den letzten Jahren 
eine enorme Steigerung der Zuzüge und der Anfragen nach Wohnbauland. In der Waldsied-
lung Bindow Süd sind schon viele ehemalige Erholungsgrundstücke zum Wohnen umgenutzt 
oder neu bebaut.  Auf diese erhöhte Nachfrage reagierte die Gemeinde im Wohnstandort 
Bindow mit der Errichtung einer neuen Kindertagesstätte mit bis zu 130 Betreuungsplätzen. 
So wächst der Ortsteil Bindow und die Attraktivität dieses Wohnstandortes für Familien. 
Denn ein wichtiger Faktor für die Wohnortauswahl ist eine sorgfältige und gesicherte Kinde-
betreuung und Infrastruktur. Der Landkreis hat in einer Auswahlentscheidung den Ortsteil 
Bindow als Standort für eine neu zu errichtende Rettungswache ausgewählt und den enor-
men Bedarf erkannt. Die Vorbereitungen sind wegen des Bedarfs schnell vorangetrieben 
worden, sodass bereits am 12.03.2019 der Bau begonnen wurde. Die Rettungswache soll 
Anfang 2020 in Betreib gehen. 
 
Im Ortsteil Friedersdorf sind ebenfalls wichtige Versorgungseinheiten wie Baustoffhandel, 
Tankstelle, Ärzte, orthopädische Schuhtechnik, Einkaufsmarkt, Blumenmarkt, Getränkehan-
del, Sparkassenfiliale, Fruchtgroßhandel, Autohandel, KfZ-Werkstätten, Naturhof (landwirt-
schaftliche regionale Produkte), Apotheke uvm. ansässig, die es zur Versorgung der Ein-
wohner zu erhalten und ggf. zu entwickeln gilt.  
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3. Erläuterung für Bestandsausweisungen im Selbstbi ndungsbeschluss 

 

3.1. Wohn- und Mischbauflächen 

 

3.1.1. Bestandsausweisungen für Wohn- und Mischbauf lächen 

 
In der Gemeinde Heidesee sind die historischen Dorfkerne im Bestand meist als gemischte 
Bauflächen ausgewiesen. Sie dienen dem Wohnen und der Unterbringung von Handwerks- 
und kleinen Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Die jüngeren Sied-
lungsbereiche sind dagegen regelmäßig durch Wohnnutzung charakterisiert und werden 
daher als Wohnbauflächen beurteilt. 
 
Für die Abgrenzung der Bauflächen werden, soweit vorhanden, die Geltungsbereichsgren-
zen der Bebauungspläne und der Abgrenzungs- und Ergänzungssatzungen nach § 34 Abs.4 
BauGB orientierend zugrunde gelegt. Für bebaute Gebiete, für die keine städtebauliche Sat-
zung aufgestellt wurde (OT Bindow, OT Dannenreich: Dannenreich und Wenzlow, OT Dol-
genbrodt: Blossiner Straße / Am Langen See), erfolgte eine Ausweisung der Bauflächen un-
ter entsprechender Anwendung der für städtebauliche Satzungen geltenden Grundsätze. 
 

3.1.2. Flächenbedarfsermittlung für neue Wohn- und Mischbauflächen 

 
Die Flächenbedarfsermittlung hat zum Ziel, den Flächenbedarf an Wohn- und Mischbauflä-
chen bis zum Jahr 2035 auf der Grundlage der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung 
abzuschätzen. Die landesplanerische Vorgabe der in Heidesee zulässigen Eigenentwicklung 
bleibt zunächst unbeachtet. 
Die Bedarfsermittlung setzt sich aus zwei Teilschritten zusammen: 
 

• die Wohnungsbedarfsermittlung und 

• die Flächenbedarfsermittlung 
 
Die Wohnungsbedarfsermittlung stützt sich auf drei wesentliche Parameter: 

• die Einwohnerprognose  

• den Auflockerungsbedarf und 

• die durchschnittliche Grundstücksgröße 
 
Mit dem Auflockerungsbedarf wird die Veränderung der durchschnittlichen Wohnungsbele-
gung (Einwohner pro Wohneinheit: EW/WE) bezeichnet.  
Die Verringerung dieses Faktors drückt eine geringer werdende Belegungsdichte und indi-
rekt eine größere Wohnraumfläche pro Person aus.  
 
Der errechnete Flächenbedarf führt nicht zwangsläufig zur Neuausweisung von Flächen. 
Zunächst wird abgeschätzt, wie viel von dem ermittelten Bedarf durch Innenentwicklung rea-
lisiert werden kann. Hierzu gehören z.B. noch nicht bebaute bzw. zum Wohnen genutzte 
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Flächen im Geltungsbereich eines rechtskräftigen Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und ent-
sprechende Flächen im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB). Erst wenn diese Potentiale 
ausgeschöpft sind oder voraussichtlich nicht bereitgestellt werden können, um den errechne-
ten Bedarf zu decken, werden Wohnbauflächen neu ausgewiesen. Die alten Bevölkerungs-
prognosen von -1,5 % spiegeln in keinster Weise den realen Entwicklungstrend der Gemein-
de in den letzten Jahren wieder. Aus der Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde 
Heidesee wurde vom Stand 16.04.2019 folgende Prognose bis zum Jahr 2030 vorgenom-
men:  
 

Tab. 1: Entwicklungsprognose der Einwohner 

 
Mit 7.319 Einwohnern heute und durchschnittlich 2,1 Personen pro Haushalt ergibt sich für 
die Gemeinde Heidesee ein Bestand von 3.485 Wohneinheiten. Bei einer angenommenen 
Bevölkerungsprognose von + 8,21 % ist für die Gemeinde Heidesee eine Einwohnerzahl von 
7.920 (+ 601 EW) im Jahr 2030 zu erwarten. Da sich auch in der Gemeinde Heidesee der 
bundesweite Trend widerspiegelt, dass die Wohnfläche pro Einwohner steigt bzw. die Ein-
wohnerzahl pro Haushalt statistisch sinkt, ist von einem Belegungsrückgang auszugehen, 
der rechnerisch mit 5,5 Personen je 1.000 Haushalte im Jahr berücksichtigt wird. Die Bele-
gungsziffer sinkt nach dieser Annahme um -0,04 von 2,10 im Jahr 2019 auf 2,06 Personen 
pro Haushalt im Jahr 2030, was zu einem Bedarf von 3.845 WE führt.  
 
Die Differenz der prognostizierten Wohneinheiten im Jahr 2030 (3.845 WE) und des Jahres 
2019 (3.660 WE) ergibt den Neubedarf an 360 Wohneinheiten bis zum Jahr 2030 (+ 9,76 %).  
 
Um die benötigten zusätzlichen Wohneinheiten in Flächenbedarf auszudrücken, wird übli-
cherweise die vorhandene durchschnittliche Grundstücksgröße ermittelt, die sich aus dem 
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Quotient des Bestands aller Wohn- und Mischbauflächen und den Wohneinheiten des Jah-
res 2019 ergibt. Die durchschnittliche Wohngrundstücksgröße beträgt in Heidesee derzeit 
0,135 ha (1.350 m²). Dieser Zahlenwert ist Ausdruck des immer noch hohen Anteils von Er-
holungsnutzungen innerhalb der Wohngebiete (in einer Größenordnung von etwa 25...30 %) 
und muss auf einen plausiblen Flächenwert für („praktikable“) Wohngrundstücksgrößen ab-
gesenkt werden:  
 
Die Einwohnerentwicklung im Ortsteil Bindow in den vergangenen 20 Jahren hat gezeigt, 
dass ein Einwohnerzuwachs auf das 1,5-fache ohne Siedlungsflächenerweiterung möglich 
ist (hier realisiert v.a. durch Umnutzung von Erholungsnutzung in Wohnen, nicht durch Ver-
kleinerung der Wohngrundstücke) und erst aktuell die „aktivierbaren“ Verdichtungspotentiale 
fast ausgeschöpft sind. 
 
Da Bindow zu den „großen Ortsteilen“ der Gemeinde gehört, wird nachfolgend das nachge-
wiesene Verdichtungspotential als repräsentativ für ganz Heidesee unterstellt. Diese „Ver-
dichtungspotential – Erschließung“ ist im dritten „großen Ortsteil“ Prieros (dort im Siedlungs-
gebiet Tiefer See) auch aktuell zu beobachten. Für eine realistischere Flächenbedarfsab-
schätzung wird deshalb die heute bestehende durchschnittliche Grundstücksgröße auf 2/3 = 
zwei Drittel der rechnerisch ermittelten Flächengröße verkleinert, mithin auf 1.350 m² x 2/3 = 
900 m² (0,09 ha). 
 
Aus dem Produkt der durchschnittlichen Wohngrundstücksgröße (900 m²) und dem errech-
neten Bedarf von 360 Wohneinheiten (siehe Tab.3) entsteht ein rechnerischer Neubedarf an 
32,4 ha Wohnbauflächen bis zum Jahr 2030 (= durchschnittlich 3,24 ha pro Jahr). Dieser 
Flächenentwicklungsbedarf muss primär auf Flächen zur Innenentwicklung i.S.d. Landes-
entwicklungsplanung gelenkt werden und darf darüber hinaus nur im Rahmen der zulässigen 
Eigenentwicklung Freiraum in Anspruch nehmen. 
 
Mit diesem bereits frühzeitig mit der Gemeindevertretung abgesteckten Planungsrahmen 
wurden in den vergangenen Monaten Planvarianten ausgearbeitet und in den Ortsbeiräten 
erörtert. Ziel dabei war es zum einen, die Planungsbedürfnisse der Ortsteile weitgehend zu 
berücksichtigen, zum anderen aber dabei den abgesteckten Planungsrahmen nicht zu ver-
lassen. Damit wurde versucht, sowohl für die Gesamtgemeinde als auch für die einzelnen 
Ortsteile eine akzeptanzfähige Entwicklungsperspektive herauszuarbeiten. 

Tab. 2: Wohnbauflächenbedarfsermittlung 

Bedarfsermittlung für neue Wohn - und Mischbauflächen  

Bestand    

Einwohner 2019 7.319 *1 

Belegungsziffer 2,10 *² Person je Haushalt 

Wohneinheiten 2019 3485 (Einwohner / Belegungsziffer) 

   

Annahmen    
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Einwohnerzuwachs bis 2030 8,21 % *³ 

Einwohner 2030 7.920  

Belegungsentwicklung bis 2030 -0,04  

Belegungsziffer 2030 2,06  

Wohneinheiten 2030 3.854 (EW 2030/ Belegungsziffer 
2030) 

   

Bedarf    

Bedarf WE 2030 360 (WE 2030 - WE 2019) 

Wohn- / Misch - Flächen 2019 in ha 472,3 
*4 siehe Tab.4 Bauflächenbe-

stand 

Baudichte WE pro ha 7,38 (WE 2019/ W+M Flächen 2019) 

ha pro WE (korrigiert) 0,09 
(W+M-Flächen 2019/WE 

2019/1,5) 

Neubedarf Bauflächen 2030 in ha  32,4 (ha / WE * Bedarf WE 2030) 

jährlicher Neubedarf in ha 3,24 (Neubedarf / 10 Jahre Pla-
nungshorizont) 

Quellen:    

*1 Gemeinde Heidesee  *² Statistisches Jahrbuch Bran-
denburg 2018 für  LDS 

*³ Prognose der Gemeinde Heidesee *4 Flächenbilanz GIS 2019 
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3.1.3. Planungsvorschlag für Wohn- und Mischbaufläc hen 

 
Die vorhandenen Wohn- bzw. Mischnutzungen, sinnvolle Bauflächenreduzierung („Zurück-
entwicklung“) in bestimmten Einzelfällen und die beabsichtigten Neuausweisungen von Bau-
flächen verteilen sich nach der Entwicklungskonzeption wie folgt: 
 

Tab. 3: Misch- und Wohnbauflächenentwicklung je Ortsteil 

Ortsteile Bauflächen-
bestand 

Fläche n-
reduzie-
rung 

verbleibe n-
de Bauflä-
chen  

Neuaus-
weisung  

Gesamt 
Planung 

Bindow 95,22 0 95,22 4,82 100,04 

Blossin 11,01 0 11,01 0,76 11,77 

Dannenreich 17,82 0 17,82 1,01 18,83 

Dolgenbrodt 44,40 0 44,40 8,96 53,36 

Friedersdorf 71,76 0 71,76 0,16 71,92 

Gräbendorf 26,5 0,42 26,08 3,76 29,84 

Gussow 32,36 0 32,36 0,72 33,08 

Kolberg 51,07 0 51,07 4,48 55,55 

Prieros 70,84 0,19 70,65 14,15 84,80 

Streganz 14,34 0,17 14,17 1,00 15,17 

Wolzig 36,98 0 36,98 3,86 40,84 

Gesamt  472,3 0,78 471,52 43,68                                                      515,20 

Ermittelter Neubedarf in 10 Jahren  

(s.Tab.3): 32,40 ha 

 

 
Saldo der geplanten 
Wohnbauflächenentwicklung 
(Neuausweisung – Reduzierung) 
43,68 ha – 0,78 ha = 42,9 ha  
 

  
Verbleibender Planungsspielraum:  

ermittelten Neubedarf (32,40) - geplanter Wohnbauflächenentwicklung (42,9) 
= 10,5 
alle Angaben in ha         
 
Damit wurde der ermittelte Wohnbauflächenbedarf für die nächsten 10 Jahre vollständig in 
die Planung eingestellt. Der verbleibende „Planungsspielraum“ von 10,5 ha kann in der Ent-
wurfsphase der allgemeinen Planung noch zugeordnet werden bzw. dann nach 10 Jahren 
umgesetzt werden. Für die konkrete Bauflächenplanung sind die Zielvorgaben des Landes-
entwicklungsplanes zu beachten, darunter insbesondere die Beschränkung der Außenent-
wicklung (Planung in den Freiraum hinein) bei planerischer Freihaltung aller Gemeindeflä-
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chen, die dem Freiraumverbund vorbehalten sind. Von 43,68 ha Wohnflächenneuauswei-
sungen werden 22,93 ha dem Innenbereich und 20,75 ha dem Außenbereich zugeordnet. 
Die einzelnen Gebiete, für die eine planerische Neuausweisung im Vergleich zur bestehen-
den Nutzung konzipiert ist, werden in der Planzeichnung mit einer (dunkelvioletten) Grenzli-
nie hervorgehoben und mit einem Index (Plangebiets - Nummer) bezeichnet. 
 

Tab. 4: Wohn- und Mischbauflächenplanungen in den Ortsteilen 

Außenent wicklung            

Karten – Nr. Gemarkung Index Nutzungsart 
Fläche in 

ha 
Bemerkung 

1 Dannenreich A3 M 0,07 Dorfstraße 

1 Dannenreich A10 W 0,32 Eichenweg 

1 Friedersdorf B17 W 0,16 Fürstenwalder Str. 

2 Bindow C1 W 3,69 Grüne Trift 

1 Bindow C8 
W 0,30 

Bindow-Dorf 
M 0,66 

2 Gussow C10 W 0,15 Gräbendorfer Str. 

2 Gussow C12 W 0,21 Senziger Str. 

2 Gussow C13 W 0,24 Schulstr. 

3 Wolzig D11 W 0,65 
Klein Schauener 

Str. 

3 Kolberg E13 W 0,64 Langen See 

3 Blossin E16 W 0,76 Waldeck 

2 Gräbendorf F15 W 0,82 Frauenseestr. 

3 Prieros G11 MD 7,16 Wohnen mit Pferden 
am Gestüt 

3 Dolgenbrodt G20 W 2,02 Am Langen See/ 
Waldweg 

4 Prieros G22 W 0,90 Wilhelm Korso 35 

4 Prieros G24 W 1,00 Gartenstraße 

4 Streganz H3 M 0,04 Selchower Str. 

4 Streganz H5 M 0,17 Prieroser Str. 

4 Streganz H8 W 0,79 Neue Straße 

      Gesamt :  20,75  

 
Die Plangebiete liegen nicht in den Gebieten für den Freiraumverbund. 
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Tab. 5: Wohn- und Mischbauflächenplanungen in den Ortsteilen 

Innenentwicklung            

Karten – Nr. Gemarkung Index Nutzungsart 

Fläche in 

ha Bemerkung 

1 Dannenreich A4 W 0,12 Eichenweg 

1 Dannenreich A9 M 0,50 
Verlängerte 

Spreestraße 

2 Bindow C2 W 0,17 Ecke Südkorso 

3 Wolzig D2 W 0,45 Birkenweg 

3 Wolzig D3/4 W 2,13 Sonnenweg  

3 Wolzig D10 W 0,63 Blossiner Weg 

3 Kolberg E7 W 1,92 
Storkower 

Straße 

3 Kolberg E12 M 0,45 Tannenweg 

3 Kolberg E14 W 0,94 Friedensstraße 

3 Kolberg E15 M 0,53 
Storkower 

Straße 

2 Gräbendorf F2 W 1,50 Dubrower Kiez 

2 Gräbendorf F16 W 1,44 Plüschkestraße 

4 Prieros G11 W 0,45 
Cottbuser Stra-

ße 

3 Gussow G13 W 0,12 Friedrichsbauhof 

4 Prieros G14 M 0,25 
Storkower Allee/ 

Ziegelstraße 

4 Prieros G16 W 2,60 Uferweg 

3  Dolgenbrodt G19 W für b. B. 0,64 Hasenwinkel 

3 Dolgenbrodt G23 W 6,30 Blossiner Str. 

4 Prieros G25 W 1,00 Am Mühlenweg 

4 Prieros G26 M 0,79 Mühlendamm 

      Gesamt :  22,93  

 

3.2. Gewerbeflächen 

Der bedeutendste Bestand an Gewerbeflächen liegt mit insgesamt 5,79 ha in der Ortslage 
Wenzlow im Ortsteil Dannenreich. Mit der Werft in Prieros (1,07 ha) und der Tankstelle (1,69 
ha) in Friedersdorf gibt es sonst nur noch zwei kleinere einfache Gewerbebereiche im Be-
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stand. Die heute vorhandenen flächenbeanspruchenden Gewerbenutzungen belegen zu-
sammen nur 8,55 ha Fläche.  
 
In der Gemeinde besteht ein durch Bebauungsplan festgesetztes Gewerbegebiet in Wenz-
low. Aufgrund seiner geeigneten räumlichen Lage unmittelbar südlich der Autobahnan-
schlussstelle Friedersdorf an der A12 und an der Landesstraße L39, welche für die gesamte 
Gemeinde Heidesee als Autobahnzubringer fungiert, soll dieses Gewerbegebiet erhalten, 
entwickelt und für gewerbeflächenbeanspruchende und v.a. transportintensive Betriebe be-
darfsgerecht erweitert werden. 
 
Das Betriebsgelände der Sand- und Kiesgruben GmbH Fa.Mattigka steht unter Aufsicht des 
Landesamtes für Bergbau, Geologie und Rohstoffe. Betriebshof und Umschlagplatz (4,42 
ha) werden nach Beendigung des Bergbaus rekultiviert (F9 im Teilplan 5).  
 
Die Gewerbefläche „Gestüt Dree Böken“ in Prieros (5,96 ha) war schon in der DDR als Teil 
des VE Kombinat Tierzucht (seit 1988) ein renommierter Zuchtbetrieb für Traber und gilt 
wieder als eine der schönsten derartigen Anlagen in Brandenburg. Sie beherbergt heute eine 
bedeutende, international erfolgreiche Hannoveraner-Zucht. Für das „Pferdeland Branden-
burg“ ein angesehener und bekannter Standort. Die Anlage besteht  aus mehreren Innenstäl-
len, einem Laufstall, Weiden am Hof, einer Trainingsbahn und Einstellern. Umliegende 
brachgefallene landwirtschaftliche Gebäudekomplexe wurden inzwischen für eine Erweite-
rung des Gestüts hinzu erworben. Die Fläche wird im SBB nicht mehr als Gewerbe, sondern 
als Dorfgebiet mit der bestehenden umgebenden Wohnbebauung abgebildet (G11, Teilplan 
3, mit 7,16 ha). 
 
Für kleinere Unternehmungen, v.a. Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe hat die Ge-
meinde den Bebauungsplan „Gewerbegebiet Kohlgärten“ im OT Friedersdorf in Aufstellung 
(B7, Teilplan 1). Das Plangebiet soll auch örtlichen Gewerbebetrieben eine Ansiedlungsmög-
lichkeit in räumlicher, „fußläufiger“ Nähe zum Dorfkern Friedersdorf bieten, die sich neu 
gründen oder zugunsten „anspruchsvollerer“ Grundstücksnutzungen (Wohnen, Läden, freie 
Berufe, wohngebietsnahe Dienstleistungen) ansiedeln möchten. 
 
Von einer weiteren Gewerbeflächenausweisung für Ansiedlungen von Gewerbebetrieben 
„aller Art“  sieht die Gemeinde v.a. mit Rücksicht auf ihre Attraktivität für Erholungsgäste im 
Naturpark Dahme-Heideseen ab. 
Für spezifische und z.T. ortsgebundene oder traditionell am Standort ansässige Betriebe wie 
die Bootswerften in Dolgenbrodt und Prieros, Fa. Seramun in Wolzig, Fäkalienentsorgungs-
unternehmens in Dannenreich, Nahversorgungsmarkt mit Sparkasse, BHG Bau- und Garten-
fachmarkt, sowie das Gewerbe in der Kastanienallee und Berliner Straße in Friedersdorf, 
Logistikzentrum Prieros und Friedrichsbauhof, werden als Gewerbeflächen mit Nutzungsbe-
schränkungen bzw. Einzelvorhaben ausgewiesen. 
 
Für die Gemeinde Heidesee liegt eine statistische Auswertung von der Bundesagentur für 
Arbeit (30.06.2018) vor, die Aufschluss über den Gewerbeflächenbedarf gibt. In der Gemein-
de leben 2.913 Erwerbstätige. Davon arbeiten aber lediglich 430 (14,7 %) im Gemeindege-
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biet. Die anderen 2.483 pendeln meist nach Berlin (ca. 1/3) und in die westlichen Nachbar-
gemeinden. Aus den Nachbargemeinden kommen 904 Personen zu ihrem Arbeitsplatz in der 
Gemeinde. Bei den 1.335 Arbeitsplätzen in Heidesee macht das  einen Anteil von 67,7 % 
aus. 
 
Der Anteil der Beschäftigten davon am sekundären Sektor (verarbeitendes Gewerbe, Ener-
gie, Bau usw.) liegt in der Gemeinde Heidesee bei 15,5 %. Bei 1.335 Arbeitsplätzen in der 
Gemeinde arbeiten daher ca. 270 Personen im sekundären Wirtschaftssektor. Diese Gewer-
beformen können wegen ihrer störenden Wirkungen auf Nachbarnutzungen und Umwelt pla-
nungsrechtlich meist nur in Gewerbegebieten untergebracht werden.  
Auch das im OT Wolzig international bekannte und gefragte Unternehmen „Seramun Diag-
nostica GmbH“ ist ein wichtiger Gewerbestandort im Heidesee, der Arbeitsplätze sichert und 
ein gesundes Verhältnis zwischen Wohnen und Arbeiten zum Ziel hat. Die für den Ortsteil 
angepasste Erweiterung ist in der Planung abgeschlossen und befindet sich derzeit in der 
Umsetzung. Auch hier ist mit weiteren Arbeitsplätzen zu rechnen.  
 
Ebenfalls durch die Erweiterung der hiesigen Unternehmen und der Bezug der Seniorenresi-
denz in Prieros sind weitere Arbeitsplätze in der Gemeinde zu erwarten. 
 

3.3. Sonderbauflächen 

 
Sonderbauflächen unterscheiden sich von den restlichen Bauflächen durch ihre besondere 
Zweckbestimmung. Neben der Darstellung der allgemeinen Art der baulichen Nutzung als 
Sonderbauflächen wird für diese Flächen auch die Nutzungsart nach der besonderen Art der 
baulichen Nutzung durch die Angabe von Zusatzbezeichnungen ergänzt. 
 

3.3.1. Bestandsausweisung von Sonderbauflächen 

 
Insgesamt bestehen im Gemeindegebiet 300,75 ha Sonderbauflächen.  
 
Dieses Flächenmaß bedingt allein schon wegen seiner Größe im Vergleich zu den „regulä-
ren“ Bauflächen in der Gemeinde und der damit verbundenen Erschließungs- und Unterhal-
tungsaufwendungen ein außergewöhnlich hohes städtebauliches Gewicht. Die damit ver-
bundene hohe Zahl an Wochenendlern und Feriengästen (davon mit besonderem Schwer-
punkt  Kinder- und Jugendliche in den Bildungs- und Erholungszentren) v.a. in den Som-
mermonaten führt auch zu hohen Anforderungen an die Versorgung mit Waren sowie öffent-
lichen und privaten Dienstleistungen (Ernährung, Wasser, Energie, Verwaltung, Rettungs-
dienste usw.). 
 
Die bestehenden Sonderbauflächen werden im Folgenden aufgelistet: 
 
Ortsteil Friedersdorf (14,22 ha Sonderbaufläche) 

großflächige landwirtschaftliche Gebäudeflächen und Fischereibetriebe: In der Gemarkung 
Friedersdorf gibt es zwei Sonderflächen. Ein auf Ziegen spezialisierter, derzeit 1,36 ha gro-
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ßer Landwirtschaftsbetrieb liegt am Weg zur Mühle am westlichen Dorfrand von Friedersdorf. 
Ein weiteres, weitgehend brachgefallenes landwirtschaftliches Sondergebiet (6,12 ha, frühe-
re LPG), die so genannten „Kohlgärten“, befindet sich am östlichen Dorfrand in der Nähe der 
Kläranlage. 
 
Freizeiteinrichtungen, Reit- und Festplätze und Vereinsflächen: Pferdesportanlage an der 
Fürstenwalder Straße. Der Reitturnierplatz liegt im Geltungsbereich des B-Planes Skabyer 
Torfgraben (dort 2,49 ha). Nach Maßgabe dieses Planes sollte der Turnier- und Festplatz 
nach örtlicher Lage, räumlicher Ausdehnung und öffentlicher Erschließung geändert werden. 
Da ein Aufhebungsverfahren für den Bebauungsplan Skabyer Torfgraben eingeleitet wurde, 
wird der Reitturnierplatz wieder in seiner tatsächlichen Lage, Ausdehnung und Verkehrsan-
bindung übernommen (3,86 ha). 
 
Erholungsflächen für Wochenend-, Ferien- und Campingnutzung sowie Kinder- u. Jugender-
holung: ungenutztes Plangebiet nordwestlich von Friedersdorf (2,88 ha). Der zugrundelie-
gende B-Plan wurde nicht umgesetzt (B1, Teilplan 1). 
 

Ortsteil Bindow (8,18 ha Sonderbaufläche) 

Erholungsflächen für Wochenend-, Ferien- und Campingnutzung sowie Kinder- u. Jugender-

holung: Die Siedlung Waldfrieden (C9, Teilplan 1) liegt östlich von Bindow-Dorf. Sie wird im 

SBB als Fläche zur Entwicklung (Renaturierung) dargestellt (6,9 ha). Vereinzelte Wohnnut-

zungen in den Wochenendhausgebieten bleiben bei der Plandarstellung grundsätzlich unbe-

rücksichtigt. 

 
Ortsteil Gussow (10,66 ha Sonderbaufläche) 

Erholungsflächen für Wochenend-, Ferien- und Campingnutzung sowie Kinder- u. Jugender-
holung: In Gussow gibt es drei Sondergebiete für Ausflugsgaststätten (Gesamt: 0,85 ha). 
Eine am Strandbad am Ufer der Dahme–Wasserstraße (0,13 ha), eine beim Kinderbauern-
hof am Gussower Feldweg (0,51 ha) und eine weitere in Friedrichsbauhof an der Dahme-
Mündung in den Dolgensee (0,21 ha). In Gussow gibt es zwei Sondergebiete „Heim“ (i.S.v. 
Landschulheim): Die  Berliner Stadtmission an der Prieroser Straße in Richtung Friedrichs-
bauhof (1,42 ha) und der Kinderbauernhof Gussow (mit Heuhotel) am Gussower Feldweg 
(1,92 ha). Prieroser Straße in Friedrichsbauhof, Bestandsausweisung entlang der Dahme 
(Westufer, 3,08 ha) Waldpension, Gasthaus, Bowlingbahn und Ferienhausgebiet an der 
Bindower Straße (1,21 ha). 
 
Ortsteil Dannenreich (1,60 ha Sonderbaufläche) 

Freizeiteinrichtungen, Reit- und Festplätze und Vereinsflächen: Festgelände für Zeltfasching 
und weitere Feste in der Chausseestraße von Friedrichshof. Festgesetzt durch B-Plan (0,78 
ha).  
 
Erholungsflächen für Wochenend-, Ferien- und Campingnutzung sowie Kinder- u. Jugender-
holung: Waldsiedlung, östlich von Wenzlow (0,82 ha) 
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Ortsteil Kolberg (20,16 ha Sonderbaufläche) 

Erholungsflächen für Wochenend-, Ferien- und Campingnutzung sowie Kinder- u. Jugender-

holung:  

 
In Kolberg befinden sich zwei Sonderbauflächen für Beherbergungsbetriebe. Die Teamgeist 
GmbH betreibt auf dem Gelände (1,55 ha) an der Storkower Straße eine gastronomische 
Einrichtung, Ferienwohnungen, sowie verschiedene Aktionsflächen. Neben festen Gebäuden 
stehen den Gästen große Pavillons zur Verfügung. Zusätzlich sind Unterstände und Material-
lager im Gelände eingebunden. Im Schwerpunkt der Angebote stehen Veranstaltungen für 
Privat- und Geschäftskunden, die von Kurs-, Tour- und Vermietprodukten ergänzt werden. 
Als Eventstätte können einzelne Flächen und Räume oder auch das gesamte Gelände von 
Kunden gemietet werden. Die Teamgeist GmbH strebt gerade eine Planung für das „360° 
Haus“ an. Das Projekt wird durch einen Bebauungsplan vorbereitet und mit einem Investiti-
onsvolumen von rd. 7 Mio. Euro vom Vorhabenträger umgesetzt werden.  Die Kapazitäts-
grenze liegt bei etwa 700 Gästen. Der Gastronomiebereich steht den Touristen und Einhei-
mischen gleichermaßen zur Verfügung.  
 
Das europäische Begegnungszentrum Pfauenhof in der Bergstraße (1,16 ha) bietet Möglich-
keiten für Veranstaltungen, Schulungen und Klassenfahrten. Bildungsprogramme und Ex-
kursionen gehören ebenso in Ihr Programm wie die Organisation von Boots- und Kremser-
fahrten. Für ca. 70 Gäste stehen in Appartements und Bungalows Unterbringungsmöglich-
keiten zur Verfügung. Im Gastraum und Saal finden bis zu 100 Personen Platz.  
 
Die  Wochenendhausgebiete am Campingplatz, an der Storkower Straße, am Ring und am 
Nordufer Ziestsees umfassen zusammen 1,90 ha.  
 
Außerdem gibt es einen Campingplatz an der Storkower Straße, der bereits in der DDR tou-
ristisches Zentrum des staatlich anerkannten Erholungsortes Kolberg (1,13 ha) war. 
 
Am Wolziger See gibt es einen Wasserwanderplatz  mit zwei Hafenbecken für Sportboote. 
 
großflächige landwirtschaftliche Gebäudeflächen und Fischereibetriebe: Die Aurora GbR und 
die Fischerei Böhnke am Südostufer des Langen Sees (1,83 ha) bieten Räucher- und Frisch-
fisch aus den von ihnen bewirtschafteten Seen der Umgebung an. Fischereien sind nach 
Verkehrsauffassung keine i.S.d. § 35 Abs.1 BauGB privilegierten Landwirtschaftsbetriebe. 
 
Ortsteil Prieros (69,23 ha Sonderbaufläche) 

Erholungsflächen für Wochenend-, Ferien- und Campingnutzung sowie Kinder- u. Jugender-

holung: In Prieros gibt es mehrere Beherbergungsbetriebe.  

 
Die Hotelanlage Waldhaus in Prieros (2,54 ha) verfügt über eine historische Villa mit stilvol-
lem Restaurant. Der 3***Komfort bietet 37 Zimmer, 7 individuelle Hotelhäuser mit Terrassen 
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sowie einer Ferienwohnung. Ein Saunahaus und ein Bootshaus mit Steganlage ergänzen 
das Angebot. Direkt am See liegt ein großes Gartenlokal. Im Wald befinden sich Sportplätze. 
Zusätzlich ist ein Badestrand mit Liegewiese integriert. 
 
Ein noch brachliegendes Ferienhausgebiet ‚Am Badestrand’ (ehem. Ferienlager) liegt am 
Südufer des Langen Sees (0,91 ha). 
 
Ebenfalls ist das Garni Hotel und Gästehaus „Cellino“ mit steigender Nachfrage in Mitten des 
OT Prieros ansässig. Hier ist die Errichtung eines weiteren Gebäudes um die Kapazitäten zu 
erweitern in Planung.  
 
Das traditionsreiche Gasthaus und Pension „Zur Linde“ mit einer Dampferanlegestelle ist ein 
weiteres beliebtes Ausflugsziel in Heidesee.  
 
Die Kinder-, Jugend- und Familiennaherholung Prieros GmbH liegt mit ihrem Gelände am 
Nordufer des Huschtesees (3,41 ha). Übernachtet werden kann in Bungalows oder festen 
Häusern (Doppelzimmer). Die Programmgestaltung, Betreuung und Vollverpflegung ist be-
sonders für die jüngeren Gäste ausgelegt. Diese können dort den Fahrrad-, Sport- und 
Spielgeräteverleih nutzen, sowie an Ausflugs- und Kanutouren teilnehmen. 
 
In Prieros gibt es mehrere Wochenendhausgebiete , 2x An der Dubrow, Ziegelstraße, Dah-
mewinkel, Am Langen See, Am Ziestsee (Westufer), 5x um den Tiefen See, entlang der öst-
lichen Ufer vom Streganz See (Gesamt = 50,07 ha) liegen. 
 
„Das Waldrestaurant“  (0,17 ha) liegt am Nordufer des Tiefen Sees an der B 246. 
 
Ein Wasserwanderplatz (0,13 ha) liegt Am Mühlgraben in der Nähe der Schleuse Prieros und 
ist im Wassersportentwicklungsplan des Landes Brandenburg aufgeführt. 
 
Ortsteil Blossin (27,50 ha Sonderbaufläche) 

Wasserwanderplatz: Am Westufer des Wolziger Sees existieren zwei Bootshäfen. Einer an 
der Fischerei und der andere am Jugendbildungszentrum Blossin (0,35 ha). 
 
großflächige landwirtschaftliche Gebäudeflächen und Fischereibetriebe: Die Fischerei „Am 
Wolziger See“ GbR (0,50 ha) liegt am Westufer des Wolziger Sees und bietet frischen und 
geräucherten Fisch direkt vor Ort und über Internetvertrieb erfolgreich an.  
 
Erholungsflächen für Wochenend-, Ferien- und Campingnutzung sowie Kinder- u. Jugender-
holung: In Blossin befinden sich Sonderbauflächen als (Landschul-) Heimgebiete. 
 
Das Jugendbildungszentrum liegt direkt am Wolziger See (4,71 ha). Im Jahr 1993 wurde der 
Verein „Jugendbildungszentrum Blossin e.V.“ als Träger der Jugendbildungsstätte gegrün-
det. Heute empfängt die direkt am Wolziger See gelegene Einrichtung mehr als 19.000 Be-
sucher im Jahr und ist wegen seiner Bildungsarbeit bundesweit anerkannt. Der Kern des 
Jugendbildungszentrums Blossin ist ein breites Bildungsangebot, das durch Verpflegungs- 
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und Übernachtungsmöglichkeiten sowie Wassersporttourismus ergänzt wird. Die Hauptziel-
gruppen vom Jugendbildungszentrum sind Kinder im Alter von 5 -12 Jahren für die frühkind-
liche Bildung und Jugendliche sowie junge Erwachsene von 13 - 27 Jahren. Das Bildungs-
angebot besteht aus „außerschulischer Jugendbildung“ z.B. durch Veranstaltungen im Be-
reich Sport, oft in Zusammenarbeit mit der Brandenburger Sportjugend. Im Bereich „Europa 
und Internationalen“ werden beispielsweise internationale Jugendbegegnungen organisiert. 
Die „Erlebnispädagogik“ ist der wichtigste methodische Ansatz des Bildungszentrums und ist 
als bewegungsorientierte, naturnahe Lernmethode zu verstehen.  
Für Schulen werden Klassenfahrten und Projekttage sowie Ferienfahrten angeboten. Zusätz-
lich werden dort Fort- und Weiterbildungslehrgänge für Erwachsene abgehalten. Ansonsten 
wird der Übernachtungs-, Verpflegungs- und Seminarbetrieb von anderen Trägern der Ju-
gendbildung, gemeinnützigen Vereinen und als Tagungs- und Lehrstätte für Vereine, Ver-
bände und Firmen genutzt. Der Blossiner Hafen ist ein weiterer Teilbereich des Jugendbil-
dungszentrums. Der Hafen ist offizieller Wasserwanderstützpunkt mit mehreren Gastliege-
plätzen. Zusätzlich können Bootsliegeplätze unterschiedlicher Größe angemietet werden. 
Eine gastronomische Grundversorgung wird an den Wochenenden, Feiertagen und in den 
Ferien angeboten. Ebenfalls existiert eine enge Zusammenarbeit des Jugendbildungszent-
rums mit unter anderem der Teamgeist GmbH – gemarkungsübergreifend.  
 
Das Ferien- und Freizeitzentrum Blossin liegt am Langen See auf dem Blossiner Werder 
(6,16 ha). Die Hauptzielgruppen sind Kinder und Jugendliche. Angeboten werden Klassen-
fahrten, Ferienlager, Vereinsfahrten und Jugendfeiern. Zusätzlich werden für Familien Urlau-
be und Feiern organisiert und durchgeführt. Die Unterbringung erfolgt in Bungalows und gro-
ßen Hauptgebäuden. Die Außenanlagen sind mit zahlreichen Sport- und Spielmöglichkeiten 
wie Bolzplatz, Fußballplatz und Volleyballplatz ausgestattet. 
 
Es gibt Wochenendhausbereiche im Dorfkern (1,38 ha), am Ortsausgang Richtung Kolberg 
(0,94 ha), auf dem Werder (2,90 ha), Blossiner Weg sowie im Siedlungsanschluss der Wol-
ziger Kolonie (6,83 ha). 
Ebenfalls konnte mit dem Bebauungsplan „Ferien- und Freizeitfleck Kolberger Straße“ (2,05 
ha) ein Ferienhausgebiet planungsrechtlich gesichert werden.  
 

Ortsteil Gräbendorf (99,16 ha Sonderbaufläche) 

Erholungsflächen für Wochenend-, Ferien- und Campingnutzung sowie Kinder- u. Jugender-
holung: In der Gemarkung Gräbendorf gibt es drei große Landschulheime.   
 
Das Kinder- und Jugenderholungszentrum (KiEZ) liegt am Frauensee (11,15 ha). Zu den 
Zielgruppen gehören Schulen, Vereine und Familien. Die vorhandenen Gebäude werden als 
Unterkünfte, Gemeinschaftsanlagen für pädagogische Angebote und zur Verwaltung genutzt. 
Zusätzlich gibt es Nebenanlagen wie Wasserwerk, Abwasseranlagen, Trafostationen, Gara-
gen und Werkstätten. Die dazugehörigen Freiflächen bestehen aus Spiel- und Sportplätzen, 
sowie einer Freilichtbühne. Der angrenzende Frauensee und seine Ufer werden in kleinen 
Teilbereichen als Badestelle mit Steganlage genutzt. Das gesamte Gelände ist zur Sicherheit 
und als klare Abgrenzung für die Kinder eingefriedet. Durch die Einfriedung wird das NSG 
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„Förstersee“ geschützt. Die Waldflächen im Objekt werden als Erlebnispark genutzt. Eine 
Besonderheit der Anlage ist der Kindertierpark. Das KiEZ Frauensee hat eine Kapazität von 
etwa 900 Betten. 
Ein weiteres Kinder- und Erholungszentrum (KiEZ) mit rd. 600 Betten liegt am Hölzernen 
See (9,70 ha). Die Ausstattung und Nutzung ist der vom KiEZ am Frauensee vergleichbar. 
In der Siedlung Neubrück am Nordufer des Köriser Sees wird eine Beherbergungseinrich-
tung (1,40 ha) einer Glaubensgemeinschaft betrieben (Wort des Lebens). 
 
Außerdem gibt es mehrere Wochenendhausgebiete am Buschgartenweg, an der Ziegelei, an 
der Wusterhausener Straße, am Triftweg, am Köriser See und im Dolgenhorst (43,94 ha), 
sowie Ferienhausgebiete des Kreisanglerverbandes und eines Wassersportvereins am Prie-
roser Weg. 
 
Campingplatz: Gräbendorf verfügt über zwei Campingplätze. Der Campingplatz D 61 befin-
det sich im Süden der Gemarkung Gräbendorf am Hölzernen See und der Campingplatz  
D 66 liegt am Schmöldesee. Die Campingplätze bieten zusätzlich Unterkünfte in Bungalows 
und Bootsvermietungen an. Der D 61 ist durch einen B-Plan planungsrechtlich gesichert 
(18,31 ha). Der Platz D 66 hat noch keine solche Planungssicherheit (4,49 ha). 
 
großflächige landwirtschaftliche Gebäudeflächen und Fischereibetriebe: 3 Betriebshöfe die 
der Dubrower Agrar GmbH angehören [in Richtung Gussow (5,63 ha), südlich von Gräben-
dorf (5,14) und im Zentrum von Gräbendorf (0,61)] 
 

Ortsteil Wolzig (7,20 ha Sonderbaufläche) 

Erholungsflächen für Wochenend-, Ferien- und Campingnutzung sowie Kinder- u. Jugender-
holung: private Bungalowvermietung an der Görsdorfer Straße (0,69 ha) und Wochenend-
hausgebiete in der Klein Schauener Straße und im Wald Richtung Görsdorf (4,46 ha) 
 
großflächige landwirtschaftliche Gebäudeflächen und Fischereibetriebe: Östlich von Wolzig 
befindet sich ein Ziegenhof mit Hofverkauf. 
 
Ortsteil Dolgenbrodt (22,97 ha Sonderbaufläche) 

Erholungsflächen für Wochenend-, Ferien- und Campingnutzung sowie Kinder- u. Jugender-
holung: Wochenendhausgebiete an der Südspitze des Fährwinkels (B-Plan), an der Rehfähr-
te, Am Langen See und am Dorfkern (22,31 ha). 
 
In Dolgenbrodt gibt es ein Bootslager mit Winterlager am Hasenwinkel, das durch B-Plan 
planungsrechtlich gesichert (0,17 ha) ist und die Jacko – Yachtwerft liegt am Ostufer der 
Dahme – Wasserstraße. Dort werden Stahlboote repariert, saniert oder neu ge-
baut. Außerdem ist eine kleine Marina vorhanden (0,49 ha). 
 
Ortsteil Streganz (17,08 ha Sonderbaufläche) 

Erholungsflächen für Wochenend-, Ferien- und Campingnutzung sowie Kinder- u. Jugender-
holung: Am Ostufer des Ziestsees befindet sich die Ferienhausanlage Ariadna (1,77 ha). Ein 
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Wochenendhausgebiet hat Streganz am Ziestsee (Ost- und Südufer), am Blauen See und in 
Streganz Pechhütte (8,40 ha) 
 
großflächige landwirtschaftliche Gebäudeflächen und Fischereibetriebe: In Klein Eichholz 
liegt ein großflächiger landwirtschaftlich genutzter Betriebshof mit Biogasanlage an der  
B 246. Dieser vorhabenbezogene Bebauungsplan „Sondergebiet Klein Eichholzer Straße“ 
wird derzeit umgesetzt.  
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4. Übersicht der gemeindlichen Planungsabsichten 
 

Die Flächen, für die gemäß den gemeindlichen Planungsabsichten eine Nutzungsänderung 
erfolgen soll, wurden in den Teilkarten gemäß der Planzeichenerklärung (siehe Übersichts-
karte) gekennzeichnet und mit einer Kombination aus einem Buchstaben und einer Zahl be-
zeichnet (z.B. B 7 oder F 13).  
 

In der nachfolgenden Tabelle sind, alphabetisch geordnet,  für die entsprechenden Flächen 
die vorhandene sowie  die geplante Nutzung gegenübergestellt und neben den jeweiligen 
Größen auch die Lagebezeichnung und Gemarkung (identisch mit dem Ortsteil). 
 

Unter Punkt 5 der Erläuterung sind Planauszüge und kurze Erläuterungen zu den einzelnen 
Flächen zu finden. 
 

Hinweis: Die Nummerierung der Planflächen ist nicht durchgängig. Die Nummerierung zwi-
schenzeitlich aufgegebener bzw. von der Gemeindevertretung nicht gebilligter Vorhaben ist 
entfallen und wurde nicht auf andere Vorhaben übertragen, um dadurch evtl. entstehende 
Missverständnisse zu vermeiden. 
 

Tab. 5:  Flächenausweisung  

Nr. Bestand in ha Planung in ha Lagebeschreibung Karte 
Gemarkung 
bzw. Ortsteil  

A3 Landwirtschaft 0,07 Mischbaufläche 0,07 Dorfstraße 1 Dannenreich 

A4 Landwirtschaft 0,12 Wohnbaufläche 0,12 Eichenweg 1 Dannenreich 

A5/6 

Landwirtschaft 6,22 Gewerbebaufläche 5,21 
Wenzlow  

Gewerbegebiet 
1 Dannenreich Gewerbebaufläche 0,09 Verkehrsfläche 0,56 

  Wald 0,54 

A9 Gewerbebaufläche 0,5 Mischbaufläche 0,5 
Verlängerte  
Spreestraße 

1 Dannenreich 

A10 Landwirtschaft 0,32 Wohnbaufläche 0,32 Eichenweg 1 Dannenreich 

A11 Landwirtschaft 0,89 Gewerbebaufläche 0,89 
Verlängerte  
Spreestraße 

1 Dannenreich 

A13 Landwirtschaft 1,67 Wald 1,67 
Nordöstlich der 

Ortslage 
1 Dannenreich 

B1 S Erholungsfläche 2,88 Landwirtschaft (M) 2,88 Nordwestlich der 
Ortslage 

1 Friedersdorf 

B6 
Grünfläche 2,1 

S Erholungsfläche 
3,12 

0 
Fürstenwalder 

Straße 
1 Friedersdorf 

Wald 1,02 

B7 

SLW + Fischerei 6,12 
b. Gewerbe-

baufläche 
4,69 

Kohlgärten 1 Friedersdorf Landwirtschaft 1,49 Grünfläche 2,51 

 
0 Verkehrsfläche 0,41 

Landwirtschaft 4,24 Entsiegelung 4,24 

B8 Grünfläche 4,2 Entsiegelung 4,2 Weg zur Mühle 1 Friedersdorf 
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Nr. Bestand in ha Planung in ha Lagebeschreibung Karte 
Gemarkung 
bzw. Ortsteil  

B15 Landwirtschaft 3,96 

S Reitplatz 2,44 

Sandschäferei 1 Friedersdorf b. Gewerbebauflä-
che 

0,95 

Grünfläche 0,57 

B16 Luftverkehr 3,3 S Fliegerdorf 3,3 Flughafen 1 Friedersdorf 

B17 Grünfläche 0,16 Wohnbaufläche 0,16 Fürstenwalder Str. 1 Friedersdorf 

B18 Landwirtschaft 0,98 Gemeinbedarf 0,98 KITA Friedersdorf 1 Friedersdorf 

B19 Landwirtschaft 1,86 Wald 1,86 Aufforstung 1 Friedersdorf 

B20 Landwirtschaft 36,42 Wald 36,42 Aufforstung 1 Friedersdorf 

C1 Landwirtschaft 4,55 

Wohnbaufläche 3,69 

Grüne Trift 2 Bindow Verkehrsfläche 0,47 

Landwirtschaft (M) 0,39 

C2 
Grünfläche (Gar-

ten) 
0,17 Wohnbaufläche 0,17 Ecke Südkorso 2 Bindow 

C3 Wald 4,36 Waldumbau 4,36 Bindow Süd 2 Bindow 

C5 Landwirtschaft 5,28 Wald 5,28 Aufforstung 2 Bindow 

C8 Landwirtschaft 1,16 

Wohnbaufläche 0,30 

Bindow-Dorf 1 Bindow Mischbaufläche 0,66 

Landwirtschaft (M) 0,11 

C9 S Erholungsfläche 6,9 Wald 6,9 
Siedlung Waldfrie-

den 
1 Bindow 

C10 Wald 0,15 Wohnbaufläche 0,15 Gräbendorfer St. 2 Gussow 

C12 Grünfläche 0,21 Wohnbaufläche 0,21 Senziger St. 2 Gussow 

C13 Landwirtschaft 0,24 Wohnbaufläche 0,24 Schulstr. 2 Gussow 

C14 Grünfläche 
(Sportplatz) 

1,65 S Erholungsfläche 1,65 Sportplatz 2 Gussow 

C15 Wald 30 Wald 30 Wasserschutzgebiet 2 Gussow 

C16 
S Erholungsfläche 0,64 S Fremdenverkehr 0,64 Wasserwanderplatz 

Gussower  
Birkenweg 

3 Gussow 
Grünfläche 0,12 Grünfläche 0,12 

C17 
S Erholungsfläche 1,55 S Fremdenverkehr 1,98 Wasserwanderplatz 

Prieroser Kreuz 
4 Prieros 

Grünfläche 0,88 Grünfläche 0,45 

D2 Grünfläche 0,45 Wohnbaufläche 0,45 Birkenweg 3 Wolzig 

D3/4 
Grünfläche 0,38 Wohnbaufläche 2,13 

Sonnenweg 3 Wolzig 
Landwirtschaft 2,59 Grünfläche 0,84 

D8 Landwirtschaft 1,52 Wald 1,52 
Str. zum Schlieben-

busch. 3 Wolzig 

D9 Landwirtschaft 12,01 
S Gartenbaube-

trieb 
7,53 

Schliebenbusch 1 Wolzig 
Landwirtschaft (M) 4,48 

D10 S Erholungsfläche 0,63 Wohnbaufläche 0,63 Blossiner Weg 3 Wolzig 
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Nr. Bestand in ha Planung in ha Lagebeschreibung Karte 
Gemarkung 
bzw. Ortsteil 

D11 S Erholungsfläche 0,65 Wohnbaufläche 0,65 
Klein Schauener 

Str. 
3 Wolzig 

E3 Grünfläche 0,73 S Erholungsfläche 0,73 Jugendbildungsz. 3 Blossin 

E7 S Erholungsfläche 1,92 Wohnbaufläche 1,92 Storkower Straße 3 Kolberg 

E9 S Erholungsfläche 7,26 Wald 7,26 Rückbau Ring 3 Kolberg 

E10 Wald 0,96 

Grünfläche 0,15 

Blossiner Seeweg 3 Blossin 
S Erholungsfläche 0,47 

SLW + Fischerei 0,17 

Verkehrsfläche 0,17 

E12 Wald 0,45 Wohnbaufläche 0,45 Tannenweg 3 Kolberg 

E13 Landwirtschaft 0,64 Wohnbaufläche 0,64 Langen See 3 Kolberg 

E14 Grünfläche 0,94 Wohnbaufläche 0,94 Friedensstraße 3 Kolberg 

E15 Grünfläche 0,53 Mischbaufläche 0,53 Storkower Straße 3 Kolberg 

E16 Landwirtschaft 1,52 
Wohnbaufläche 0,76 

Waldeck 3 Blossin 
Grünfläche 0,76 

E17 Wald 0,75 Streuobstwiese 0,75 Storkower Straße 3 Kolberg 

F2 

Gewerbebaufläche 0,61 Wohnbaufläche 1,5 

Dubrower Kiez 2 Gräbendorf 
Mischbaufläche 0,72 Verkehrsfläche 0,31 

Grünfläche 0,11  0 

Landwirtschaft 0,37 
 

0 

F3 Wald 2,5 Waldumbau 2,5 KIEZ Frauensee 5 Gräbendorf 

F8 Wald 8,32 Waldumbau 8,32 Schmöldesee 5 Gräbendorf 

F9 Gewerbebaufläche 4,17 Wald 4,17 Hölzerner See 5 Gräbendorf 

F10 S Erholungsfläche 10,9 Wald 10,9 D64 5 Gräbendorf 

F11 S Erholungsfläche 6,17 
S Erholungsfläche 5,15 

D66 5 Gräbendorf 
Wald 1,02 

F13 
S Erholungsfläche 2,51 S Erholungsfläche 2,51 

Weinberg 2 Gräbendorf 
Landwirtschaft 45,69 Flächenpool 45,69 

F14 
Landwirtschaft 8,2 Wald 8,2 Aufforstung Grä-

bendorfer Heide 
2 Gräbendorf 

Wald 4,5 Waldumbau 4,5 

F15 Grünfläche 0,82 Wohnbaufläche 0,82 Frauenseestr. 2 Gräbendorf 

F16 S Erholungsfläche 1,44 Wohnbaufläche 1,44 Plüschkestraße 2 Gräbendorf 

F17 Landwirtschaft 17,5 Wald 17,5 Str. nach Dubrow 5 Gräbendorf 

F18 Grünfläche 1,44 Gemeinbedarf 1,44 Schulweg 2 Gräbendorf 

G11 

Gewerbebaufläche 5,96 Dorfgebiet 7,16 

Gestüt 3 Prieros 
Reitanlage 5,02 Wald 2,19 

Wald 0,79 Verkehrsfläche 0,49 

Wohnstandorte im 
Außenbereich 

0,67 Grünfläche 2,6 
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Nr. Bestand in ha Planung in ha Lagebeschreibung Karte 
Gemarkung 
Bzw. Ortsteil 

G12 Grünfläche 1,01 S Erholungsfläche 1,01 WWP Prieros 4 Prieros 

G13 Wald 0,12 Wohnbaufläche 0,12 Friedrichsbauhof 3 Gussow 

G14 
Grünfläche 0,15 

Mischbaufläche 0,25 
Storkower Allee/ 

Ziegelstraße 
4 Prieros 

Verkehrsfläche 0,1 

G15 Landwirtschaft 0,68 S Erholungsfläche 0,68 Prieros Ziegelei 4 Prieros 

G16 S Erholungsfläche 2,6 Wohnbaufläche 2,6 Uferweg 4 Prieros 

G17 S Erholungsfläche 9,24 
S Erholungsfläche 9,24 

Cottbuser Str. 4 Prieros 
Wohnbaufläche 0,45 

G18 S Erholungsfläche 0,39 S Erholungsfläche 0,39 Blossiner Str. 3 Dolgenbrodt 

G19 Wald 0,64 
Besonderer 
Wohnbedarf 

0,64 Hasenwinkel 3 Dolgenbrodt 

G20 Wald 2,02 Wohnbaufläche 2,02 Am Langen See 3 Dolgenbrodt 

G22 
Wald 0,52 

Wohnbaufläche 0,90 Wilhelmkorso 4 Prieros 
Landwirtschaft 0,38 

G23 S Erholungsfläche 6,30 Wohnbaufläche 6,30 Blossiner Straße 3 Dolgenbrodt 

G24 Landwirtschaft 1,00 Wohnbaufläche 1,00 Gartenstraße 4 Prieros 

G25 Wald 1,00 Wohnbaufläche 1,00 Am Mühlenweg 4 Prieros 

G26 Mischbaufläche 0,53 
S Verein 0,14 

Mühlendamm 4 Prieros 
Mischbaufläche 0,79 

G27 Landwirtschaft 1,48 S Erholungsfläche 1,48 Kolberger Allee 4 Prieros 

H3 Grünfläche 0,04 Mischbaufläche 0,04 Selchower Straße 4 Streganz 

H5 Landwirtschaft 0,17 Mischbaufläche 0,17 Am Feld 4 Streganz 

H7 
Landwirtschaft 16,04 Wald 16,04 Aufforstung Klein-

Eichholzer Heide 
4 Streganz 

Wald 7,81 Waldumbau 7,81 

H8 Landwirtschaft 1,99 
Wohnbaufläche 0,79 

Klein-Eichholz 4 Streganz 
Grünfläche 1, 20 
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5. Projektbezogene Kurzbeschreibung der Planungsabs ichten  
 
Die Flächen, für die gemäß den gemeindlichen Planungsabsichten eine Nutzungsänderung 
erfolgen soll, wurden in den Teilkarten gemäß der Planzeichenerklärung (siehe Übersichts-
karte) gekennzeichnet und mit einer Kombination aus einem Buchstaben und einer Zahl be-
zeichnet (z.B. B 7 oder F 13).  
 
Unter Punkt 4 der Erläuterung sind in einer Tabelle, alphabetisch geordnet, alle betroffenen   
Flächen mit der vorhandenen sowie  der geplanten Nutzung gegenübergestellt und neben 
den jeweiligen Größen auch die Lagebezeichnung und Gemarkung (identisch mit dem Orts-
teil) aufgelistet. 
 
Im Folgenden sind Planauszüge und kurze Erläuterungen zu den einzelnen Flächen zu fin-
den. 
 
Hinweis: Die Nummerierung der Planflächen ist nicht durchgängig. Die Nummerierung zwi-
schenzeitlich aufgegebener bzw. von der Gemeindevertretung nicht gebilligter Vorhaben ist 
entfallen und wurde nicht auf andere Vorhaben übertragen, um dadurch evtl. entstehende 
Missverständnisse zu vermeiden. 
 

Ortsteil Dannenreich 

 

5.1. A3 – OT Dannenreich – Dorfstraße  

Erweiterung um 0,07 ha Mischgebiet am südlichen Rand von Dannenreich zur Abrundung 
des Siedlungsgebietes 
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5.2. A4 – OT Dannenreich - Eichenweg 

 
Erweiterung um 0,12 ha Wohngebiet am südli-
chen Rand von Friedrichshof zum Lücken-
schluss. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5.3. A5/6 – OT Dannenreich – Wenzlow Gewerbegebiet 

 
Erweiterung um 6,31 ha Gewerbegebiet am westlichen Rand von Wenzlow.  Der Gewerbe-
standort Wenzlow liegt in unmittelbarer Nähe zur Autobahnanschlussstelle Friedersdorf 
(A12) und soll den Flächenbedarf gewerbebietsbeanspruchender („störenden“) Betriebe ab-
decken, um Abwanderungen in andere Gemeinden mit der Folge weiter anwachsender 
Pendlerverkehre einzudämmen. Der Gewerbestandort Wenzlow löst dabei lagebedingt die 
im Vergleich zu allen anderen in Frage kommenden Gewerbestandorten in der Gemeinde 
die geringsten Betroffenheiten für Anwohner aus. Die durch Einzelvorhaben bereits vorge-
prägte Erweiterung des Gewerbestandortes wird 
nach Inkrafttreten des Landesentwicklungsplanes 
„Hauptstadtregion“ raumordnerisch zulässig, da der 
bisher hier ausgewiesene Freiraumverbund entfal-
len soll und eine Schutzgebietsausweisung nicht 
besteht. Die südwestliche benachbarte Niederung 
mit Entwässerungsgraben wird dabei freigehalten. 
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5.4. A9 – OT Dannenreich – Verlängerte Spree-
straße 

 
Änderung einer 0,5 ha Gewerbegebietsfläche in ein 
Mischgebiet am östlichen Rand von Wenzlow. Dieser 
Bereich ist seit Anfang der 90-er Jahre als Gewerbege-
biet ausgewiesen, wurde jedoch mit Wohngebäuden 
bebaut. Das Gebiet und seine Umgebung wird pla-
nungsrechtlich als Splittersiedlung im Außenbereich 
beurteilt, weil der ursprüngliche Bebauungsplan an ei-
nem Ausfertigungsmangel leidet und für die Beurteilung 
von Baugesuchen nicht mehr herangezogen werden kann. Aus der bisherigen gewerblichen 
Bebauung entwickelten sich nicht unerhebliche bodenrechtliche Spannungen in der entstan-
denen „Gemengelage“, die durch Aufstellung eines neuen Bebauungsplanes bei Fortbestand 
der bestandsgeschützten Wohnnutzungen gemindert werden sollen (Feinsteuerung).  
 
 
 
 

5.5. A10 – OT Dannenreich – Eichenweg 

 
Erweiterung um 0,32 ha Wohngebiet am nördlichen 
Rand von Friedrichshof zum Lückenschluss. Mit der 
Fertigstellung des Lärmschutzwalles südlich entlang der 
Autobahn A12 wurden die Voraussetzungen für gesunde 
Wohn- und Erholungsbedingungen in Friedrichshof her-
gestellt.  
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5.6. A11 – OT Dannenreich – Verlängerte Spreestraße  

 
Erweiterung um 0,89 ha Gewerbegebiet am östli-
chen Rand von Wenzlow. Die derzeit im Bau be-
findliche Erdgastrasse EUGAL (parallel zur OPAL-
Trasse) bildet mit ihrem Schutzstreifen eine die 
Siedlungsentwicklung beschränkende Zäsur. Die 
Erweiterungsfläche beinhaltet die verbliebene Lü-
cke. 
 
 
 
 
 
 
 

5.7. A13 – OT Dannenreich – Nordöstlich der Ortslag e 

 
Erstaufforstung von 1,67 ha aufgegebener landwirtschaftlicher Fläche nordöstlich von der 
Ortslage Dannenreich.  
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Ortsteil Friedersdorf 

 
5.8. B1 – OT Friedersdorf – Nordwestlich der Ortsla ge 

 
Das Plangebiet (Bebauungsplan) nordwestlich 
von Friedersdorf (2,88 ha) wird aufgehoben, da 
der zugrundeliegende B-Plan nicht durchgeführt 
wurde und eine an die nordwestlich benachbarte 
Kompostieranlage heranrückende schutzbedürfti-
ge Bebauung konfliktreich wäre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.9. B6 – OT Friedersdorf – Fürstenwalder Straße 

 
Die 3,12 ha große Neuausweisung am Nordweg 
liegt überwiegend innerhalb des B-Planes „Ska-
byer Torfgraben“ und ist dort als Gartenanlage 
(Grünfläche) festgesetzt. Seinem Charakter nach 
handelt es sich jedoch klar um ein Wochenend-
hausgebiet, dass z.T. über die unbeplante 
schmale Freifläche zwischen dem Plangebiet und 
dem Wohnplatz „Kirschenweg“ erschlossen ist. 
Da für den B-Plan „Skabyer Torfgraben“ ein Auf-
hebungsverfahren eingeleitet wurde, ist im Ent-
wicklungskonzept eine Ausweisung entsprechend 
der tatsächlichen Nutzung vorgesehen. 
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5.10. B7 – OT Friedersdorf – Kohlgärten 

 
Für das aus einem landwirtschaftlichen Betriebs-
hof hervorgegangene Gewerbegebiet „Kohlgär-
ten“ ist die Entwicklung eines eingeschränkten 
Gewerbegebietes bei gleichzeitiger Sicherung der 
im Plangebiet vorhandenen Wohnbebauung be-
absichtigt. Aufgrund der Nähe zur Wohnbebau-
ung an der Wilhelmstraße sollen die Nutzungen 
im Plangebiet hinsichtlich ihres Emissionspoten-
zials beschränkt werden. Anlagen, die einer Ge-
nehmigung nach der 4. Verordnung zur Durchfüh-
rung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (4. 
BImSchV) bedürfen, sollen im gesamten Plange-
biet unzulässig sein. Randbereiche des ehemali-
gen LPG-Standortes, insbesondere die in unmittelbarer Nachbarschaft zu Wohnnutzungen 
werden zum Ausgleich zurückgebaut und rekultiviert. 
 

5.11. B8 – OT Friedersdorf – Weg zur Mühle 

 
Der Standort soll als naturschutzfachliche Kom-
pensationsmaßnahme 
entsiegelt und eine Streuobstwiese 
angelegt werden. 
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5.12. B15 – OT Friedersdorf – Sandschäferei 

 
Der Standort der Pferdesportanlage an der Fürs-
tenwalder Straße soll aus Immissionschutz-
gründen mittelfristig auf die Liegenschaft „Sand-
schäferei“ (Köpenicker Schäferei) auf 2,44 ha 
Fläche verlagert werden. Der Reitturnierplatz liegt 
momentan  im Geltungsbereich des B-Planes 
Skabyer Torfgraben (dort 2,49 ha). Ein Aufhe-
bungsverfahren für den Bebauungsplan Skabyer 
Torfgraben  wurde eingeleitet. 
Im östlichen Bereich wird eine 0,95 ha große 
Gewerbefläche für einen Verbrauchermarkt vor-
gehalten, vorzugsweise für einen eventuellen Umsiedlungsbedarf des ortsansässigen ge-
nossenschaftlichen Baustoff-, Haus- und Gartenmarktes. 
 
 

5.13. B16 – OT Friedersdorf – Flughafen 

 
In dem 3,30 ha Fläche umfassenden Bebau-
ungsplan für den ersten Bauabschnitt zur Errich-
tung von „fly-in-communities“ am Flugplatz Frie-
dersdorf werden derzeit die Erschließungsarbei-
ten durchgeführt. Nach Realisierung des 1.BA ist 
entsprechend den Absichten der Flugplatz-
betreibergesellschaft die Realisierung des 
2.Bauabschnittes vorgesehen. Der das Baugebiet 
umschließende, luftrechtlich genehmigte Flug-
platz selbst ist in die Entwicklungskonzeption der 
Gemeinde nachrichtlich übernommen. 
 
 

5.14. B17 – OT Friedersdorf – Fürstenwalder 
Straße 

 
Erweiterung um 0,16 ha Wohngebietsfläche am 
nördlichen Rand (Fürstenwalder Straße) von Frie-
dersdorf. 
 
 



Begründung - Selbstbindungsbeschluss - Gemeinde Heidesee – 09.Mai 2019 

 

 

      DUBROW GmbH Naturschutzmanagement Bestensee 
Unter den Eichen 1 � 15741 Bestensee � ℡ 033763-63162 � 033763-63130 � Email: dubrowplanung@aol.com 

 

39

 

5.15. B18 – OT Friedersdorf – Kita Friedersdorf 

 
Gemeinbedarfsfläche. Am „Weg zur Mühle“ in 
Friedersdorf soll in einer Baulücke ein neuer 0,98 
ha großer KITA-Standort entstehen. Das Grund-
stück wird von dem am Mühlenweg ansässigen 
Landwirtschaftsunternehmen zur Verfügung ge-
stellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.16. B19 – OT Friedersdorf – Aufforstung 

 
Eine Aufforstung von 1,86 ha landwirt-
schaftlicher Fläche südöstlich von der Orts-
lage Friedersdorf. Die Erstaufforstung dient 
als Waldersatzfläche nach § 8 LWaldG. 
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5.17. B20 – OT Friedersdorf – Aufforstung 

 
Eine Aufforstung von 36,42 ha 
landwirtschaftlicher Fläche süd-
lich von dem Bahnhof Frieders-
dorf. Die Erstaufforstung dient als 
Waldersatzfläche nach § 8 
LWaldG und soll vom Landesbe-
trieb Forst über mehrere Jahre als 
Standort für eine waldpädagogi-
sche Veranstaltungsreihe entwi-
ckelt werden. 
 
 

Ortsteil Bindow 

 

5.18. C1 – OT Bindow – Grüne Trift 

 
Erweiterung um 3,69 ha Wohngebiet am nördli-
chen Rand (Grüne Trift) von Bindow-Süd. Der B-
Plan befindet sich momentan in Aufstellung. 
Neben dem noch unbebauten Bereich am Son-
nenweg ist das Gebiet „Grüne Trift“ die einzige 
verfügbare Siedlungserweiterungsfläche der Ge-
meinde, mit der der erhebliche Wohnbaubedarf in 
der Gemeinde abgebaut werden kann. 
Das Plangebiet übersteigt die derzeit nach dem 
LEP BB der Gemeinde zugestandene „zusätzli-
che Entwicklungsoption“ für Wohnbauvorhaben, wird aber mit dem angekündigten Inkrafttre-
ten des LEP „Hauptstadtregion“ zulässig. 
 

5.19. C2 – OT Bindow – Ecke Südkorso 

 
Erweiterung um 0,17 ha Wohngebiet am westlichen 
Rand von Bindow-Süd auf Gemeindeland gegenüber 
der KITA.  
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5.20. C3 – OT Bindow – Bindow Süd  

Eine Waldumbaumaßnahme auf einer beste-
henden Waldfläche im Umfang von 4,36 ha 
innerhalb der Ortslage Bindow-Süd. Die 
Waldumwandlungsmaßnahmen dienen als 
Waldkompensation 
nach § 8 LWaldG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.21. C5 – OT Bindow – Aufforstung 

 
Eine Aufforstung von 5,28 ha ehem. Weihnachtsbaumkultur 
nördlich von der Ortslage Bindow-Süd. Die bereits geneh-
migte Erstaufforstung ist einem gewerblichen Planvorhaben 
als Ersatzmaßnahme zugeordnet. 
 
 
 
 

5.22. C8 – OT Bindow – Bindow Dorf 

 
Erweiterung um 0,30 ha Wohn- und 0,66 Misch-
bauflächen am östlichen Rand (Blossiner Steig) 
von Bindow - Dorf sowie Ausweisung einer Ge-
meinbedarfsfläche zum Bau einer Rettungswa-
che.  
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5.23. C9 – OT Bindow – Siedlung Waldfrie-
den 

 
Die 6,90 ha große Siedlung „Waldfrieden“ wird in 
Fläche für Landwirtschaft geändert. Sie soll auf-
grund seiner isolierten und abgelegenen Lage 
nicht planerisch verfestigt und nach Aufgabe be-
standsgeschützter Nutzungen renaturiert werden. 
 
 
 
 
 
 

Ortsteil Gussow 

 

5.24. C10 – OT Gussow – Gräbendorfer Str. 

 
Erweiterung um 0,15 ha Wohngebiet am südli-
chen Rand von Gussow 
 

5.25. C12 – OT Gussow – Senziger Straße 

 
Erweiterung um 0,21 ha Wohngebiet am westli-
chen Rand von Gussow 
 

5.26. C13 – OT Gussow – Gräbendorfer Straße 

 
Erweiterung um 0,24 ha Wohngebiet am westlichen Rand von Gussow 
 
Die Flächen C10 und C12 sind kleinräumige Siedlungserweiterungen für den Bedarf ortsan-
sässiger Familien. 
 

5.27. C14 – OT Gussow – Sportplatz 

 
Der 1,65 ha große ehemalige Sport- und Fußballplatz 
wird weiterhin nach Bedarf genutzt. Stellt sich eine 
Einstellung der Nutzung ein, soll hier ein Camping- 
und Zeltplatz in Symbiose der bestehenden Gaststät-
te entstehen.  
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5.28. C15 – OT Gussow – Wasserschutzgebiet  

 
Neuausweisung eines ca. 30 ha großen Wasser-
schutzgebiets 
nördlich der Ortslage Gussow 
 
 
 
 
 
 
 

5.29. C16 – OT Gussow – Wasserwanderrastplatz Birke nweg 

 
Der 0,64 ha große 
vorhabenbezogene  
B-Plan „Wasserwan-
derplatz Gussower 
Birkenweg“ für ein 
Sondergebiet zur 
Ferienerholung, für 
einen kleinen Wohn-
mobilstellplatz und für 
einen Wasserwander-
liegeplatz mit Boots-
anleger befindet sich gegenwärtig in Vorbereitung. Das Vorhaben dient der Ertüchtigung der 
bestehenden  Erholungsanlage. 
 

5.30. G13 – OT Gussow – Friedrichsbauhof 

 
Erweiterung um 0,12 ha Wohnbaufläche in 
Friedrichsbauhof zum Lückenschluss 
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Ortsteil Wolzig 

5.31. D2 – OT Wolzig – Birkenweg 

 
Erweiterung um 0,45 ha Wohngebiet „Am Bir-
kenweg“ am westlichen Rand von Wolzig zur 
Wiederaufnahme früher aufgegebener Wohnbau-
vorhaben. 
 
 
 
 
 

5.32. D3/4 – OT Wolzig – Sonnenweg 

 
Erweiterung um 2,13 ha Wohn-
gebiet „Sonnenweg (ehem. 
„Neue Straße“) in der Wolziger 
Kolonie. Es handelt sich um eine 
städtebaulich integrierte und für 
Wohnbauvorhaben gut geeigne-
te Siedlungslücke. Seitens der 
Grundstückseigentümer ist eine 
Erschließung von Baugrundstü-
cken aber in absehbarer Zeit 
nicht beabsichtigt. 
 
 

5.33. D8 – OT Wolzig – Straße zum Schliebenbusch 

 
Eine Aufforstung von 1,52 ha landwirtschaftlicher 
Fläche nördlich von der Ortslage Wolzig. 
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5.34. D9 – OT Wolzig – Schliebenbusch 

 
Darstellung eines 7,53 ha Sondergebiet 
„Tierhaltungsbetrieb“ am Schliebenbusch 
in Nachbarschaft zu einem bestehenden 
Gemüse-Gartenbaubetrieb. Von einem 
ortsansässigen Landwirtschaftsunter-
nehmen wurde für den Standort ein Kon-
zept für eine Legehennen – Haltungsan-
lage als Modell- und Demonstrationsbe-
trieb entsprechend dem Tierschutzplan 
des Landes Brandenburg vorgestellt und 
von der Gemeinde befürwortet. Es han-
delt sich dabei um  

• einen Stallneubau (in Planung) im 
Landkreis Dahme-Spreewald 

• Anwendung der Kriterien des 
Deutschen Tierschutzbundes 

• max 12.000 Haltungsplätze, 
• Gruppengrößen max. 3000 Tiere 

• Besatzdichte 7 Tiere / m² nutzbarer Fläche 

• Zusätzliche, extra große Wintergärten (doppelt so groß wie gefordert) 
• Auslaufmanagement und Bepflanzung im Auslaufbereich. 

Der vorhandene Vierseithof soll in das Vorhaben integriert und so dauerhaft erhalten werden. 
 
 
 
 

5.35. D10 – OT Wolzig – Blossiner Weg  

 
Erweiterung um 0,63 ha Wohngebiet 
„Blossiner Weg“ am südlichen Rand der 
Wolziger Kolonie. Mit der Siedlungser-
weiterung ist eine Nachnutzung der auf-
gegebenen Ferieneinrichtung beabsich-
tigt (Konversionsvorhaben). 
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5.36. D11 – OT Wolzig – Klein Schauener Straße 

 
Erweiterung um 0,65 ha Wohngebiet „Klein Schau-
ener Straße“ am südöstlichen Rand von Wolzig bis 
auf Höhe der Gemeinbedarfsfläche (KITA). 
 

 

 
 
 
 

Ortsteil Blossin 

5.37. E3 – OT Blossin – Jugendbildungszentrum 

 
Erweiterung um 0,73 ha Sondergebiet Erholung 
am Jugendbildungszentrum Blossin am nördli-
chen Ortsrand von Blossin. Der bereits bebaute 
Bereich soll für dringend erforderliche Betreuer -  
Unterkünfte zur Verfügung gestellt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.38. E10 – OT Blossin – Blossiner Seeweg 

 
Erweiterung um 0,47 ha Sondergebiet Erholung 
an der Fischerei Blossin am östlichen Rand von 
Blossin. Beabsichtigt ist eine Entflechtung eines 
bislang gemeinschaftlich genutzten Betriebsge-
ländes (Fischerei mit Ferienunterkünften, Gast-
stätte mit Bootshafen). 
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5.39. E16 – OT Blossin – Waldeck 

 
Erweiterung um 0,76 ha Wohnbauflä-
che „Waldeck“ am westlichen Rand 
von Blossin zur Abrundung. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ortsteil Kolberg 

5.40. E7 – OT Kolberg – Storkower Straße 

 
Änderung von 1,92 ha Sondergebiet 
Erholung zu Wohnbaufläche entlang 
der Storkower Straße (L391) am 
nördlichen Ortsrand von Kolberg. 
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5.41. E9 – OT Kolberg – Rückbau Ring 

 
Südhang des Kolbergs zwischen Ring und Görsdorfer Weg. Die Nutzung als Wochenend-
hausgebiet ist auf einer Fläche von 7,26 ha weitgehend aufgegeben. Der Siedlungsbereich 
soll nicht planerisch verfestigt und nach Aufgabe bestandsgeschützter Nutzungen renaturiert 
werden. Aufgrund der sonnenexponierten Hanglage besteht eine gute Eignung für die Um-
setzung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen bzw. Waldumbau für Ziele des Natur-
schutzes. 
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5.42. E12 – OT Kolberg – Tannenweg 

 
Erweiterung um 0,45 ha Wohnbaufläche am Tannenweg im Zentrum der Ortslage Kolberg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.43. E13 – OT Kolberg – Langen See 

 
Erweiterung um 0,64 ha Wohnbaufläche an der Straße Am Langen See westlich der Ortsla-
ge Kolberg. 
 

5.44. E14 – OT Kolberg – Friedensstraße 

 
Erweiterung um 0,94 ha Wohnbaufläche an der Friedensstraße nördlich der Ortslage Kol-
berg. 
 

 

5.45. E15 – OT Kolberg – Storkower Straße 

 
Erweiterung um 0,53 ha Mischbaufläche am „Platz der Einheit“ im Zentrum der Ortslage Kol-
berg. 
 
Die Flächen E12 bis E15 dienen der Abrundung, der Umnutzung brachgefallener früherer 
Erholungsflächen bzw. der baulichen Nutzung einer an die Stadt Berlin zurückgegebenen, 
bis dahin als Kinderspielplatz genutzten innerörtlichen Freifläche. 
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5.46. E17 – OT Kolberg – Storkower 
Straße 

 
Auf dem Standort soll als naturschutzfachli-
che 
Kompensationsmaßnahme eine Streuobst-
wiese 
angelegt werden. 
 
 
 
 

Ortsteil Gräbendorf 

 

5.47. F2 – OT Gräbendorf – Dubrower Kiez 

 
Entwicklung einer 1,5 ha großen Wohnbaufläche  am 
in zentraler Lage von Gräbendorf. Das Vorhaben 
dient der Nachnutzung einer aufgegebenen Tierhal-
tungsanlage bei kleinräumiger Siedlungserweiterung 
zur Abrundung. Der B-Plan „Dubrower Kiez“ befindet 
sich in Aufstellung.  
 
 
 
 
 

5.48. F8 – OT Gräbendorf – Schmöldesee  

 
Ende 2006 wurde der Betrieb des Campingplatzes 
D64 eingestellt und die Rückgabe der Waldflächen 
an die Forst veranlasst. Mit dem Rückbau des 
Campingplatz D64 wurde bereits begonnen. 
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5.49. F9 – OT Gräbendorf – Hölzerner See 

 
Das 4,17 ha große, überwiegend unter Bergaufsicht 
stehende Betriebsgelände (Aufbereitungsanlagen, 
Betriebshof, Umschlaghafen und Verwaltung) soll 
nach dem Abschluß der bergbaulichen Tätigkeit re-
kultiviert und forstlich genutzt werden. . 
Der gemeindliche Vorschlag zur Umwandlung in ei-
nen touristischen Hafen (Marina) wurde vom Unter-
nehmen nicht aufgegriffen. 
 
 
 

5.50. F10 – OT Gräbendorf – D64 

 
Mit der Rückplanung des Cam-
pingplatzes stehen bereits über-
plante Waldflächen wieder zur 
Verfügung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.51. F11 – OT Gräbendorf – D66 

 
Für den auf Landeswaldfläche bestehenden Cam-
pingplatz D66 wurde zur dauerhaften Fortführung die 
Aufstellung eines Bebauungsplanes gefordert. Der 
B-Plan befindet sich in Aufstellung (Campingplatzflä-
che ca. 4,49 ha) 
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5.52. F13 – OT Gräbendorf – Weinberg 

 
Neuausweisung eines 2,51 ha großen 
Sondergebiets für Erholung am Weinberg 
in Gräbendorf zur Nachnutzung einer 
früheren betrieblichen Schulungseinrich-
tung. Das bebaute Grundstück soll in Ko-
operation mit dem „Weinbergprojekt“ der 
Stiftung NaturSchutzFonds als Standort 
für freie Träger der Bildung, der Jugend-
hilfe und von Umweltprojekten entwickelt 
werden. Die Umgebung wird für naturschutzfachlichen Kompensation im Gesamtumfang von 
45,69 ha genutzt.  
 
 

5.53. F14 – OT Gräbendorf – Aufforstungsflächen 

 
Eine Aufforstung von 8,2 ha landwirtschaftlicher Fläche südlich von der Ortslage Gräbendorf 
Ebenfalls die Ausweisung zur Aufforstung nördlich der 
Ortslage mit 4,5 ha. 
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5.54. F15 – OT Gräbendorf  

– Frauenseestraße 

 
Erweiterung um 0,82 ha Wohnbau-
fläche an der Frauenseestraße im 
Osten der Ortslage Gräbendorf zum 
Lückenschluss 
 
 

5.55. F16 – OT Gräbendorf – 
Plüschkestraße 

 
Änderung der bestehenden Wo-
chenendhausnutzung auf ca. 1,44 
ha in Wohnbaufläche an der 
Plüschkestraße im Südosten der 
Ortslage Gräbendorf (Siedlungser-
weiterung). 
 
 
 
 
 
 

5.56. F17 – OT Gräbendorf – Straße nach Dubrow 

 
Erstaufforstung von 17,5 ha land-
wirtschaftlicher Fläche am Wald-
gebiet Dubrow südlich der Ortsla-
ge Gräbendorf. 
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5.57. F18 - OT Gräbendorf – Schulweg 

 
Am Schulweg in Gräbendorf wird neben der beste-
henden, zu kleinen Kindertagesstätte für die Be-
darfsdeckung ein neuer 1,44 ha großer Vorhaltebe-
reich für einen KITA - Neubau ausgewiesen.. 
 
 
 
 
 
 
 

Ortsteil Prieros 

 

5.58. C17 – OT Prieros – Wasserwanderplatz 

 
Das ca. 1,98 ha große Plangebiet am „Prieroser 
Kreuz“  für ein Sondergebiet zur Erholung befindet 
sich in Vorbereitung. Vorgesehen ist unmittelbar 
neben der Liegewiese ein Campingplatzgebiet, eine 
Ferienhaussiedlung, eine Gemeinschaftsunterkunft 
für Wasserwanderer sowie eine Gemeinschaftssteg-
anlage, womit die auf dem Grundstück aufgegebene 
Ferienanlage wieder in Nutzung genommen werden 
soll.  
 

5.59. G11 – OT Prieros – Gestüt 

 
Das 5,96 ha große, gewerbliche Pferdezuchtbetrieb 
des Gestüts Prieros wird einschließlich der angren-
zenden Wohngebäudeflächen als Sondergebiet 
„Wohnen mit Pferdehaltung“ ausgewiesen. Es sol-
len die für Dorfgebiete geltenden Regelungen der 
BauNVO zur Haltung von Nutzvieh sinngemäß an-
gewendet werden. Bei Erhaltung und Weiterent-
wicklung des Kerngeschäftes des Gestütes ist eine 
Diversifizierung erforderlich und beabsichtigt, ins-
besondere ein Angebot zum „Wohnen mit Pferden“ 
für Liebhaber und Halter von Groß- und Kleinpferden. Es besteht dafür eine große Nachfra-
ge, weil vorhandene Pferdehaltungen und kleine Reitsportbetriebe zunehmend aus dem Um-
feld von Wohnsiedlungen verdrängt werden. Service und Unterstützung bei der Pferdehal-
tung soll am Gestüt erfolgen.  
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5.60. G12 – OT Prieros - Wasserwanderplatz 
Schleuse Prieros 

Der 1,01 ha große, durch Bebauungsplan festgesetzte 
Zeltplatz am Wasserwanderplatz „Schleuse Prieros“ 
soll nachfragegerecht in ein Campingplatzgebiet ge-
ändert werden. 
 
 
 
 
 
 

5.61. G14 – OT Prieros - Storkower Allee/ Ziegelstr aße 

 
Erweiterung der Grünfläche zu einer 0,25 ha gro-
ßen Mischbaufläche an der südlichen Ziegelstraße, 
im Zentrum der Ortslage Prieros. Diese Entwick-
lung kann nur im Wechsel des bestehenden Park-
platzes erfolgen.  
 
 
 
 
 

5.62. G15 – OT Prieros - Prieros Ziegelei 

 
In Prieros-Ziegelei ist neben dem durch B-Plan 
festgesetzten und bebauten Mischgebiet ein 0,68 
ha großes Ferienhausgebiet geplant. Das Erho-
lungsgebiet schließt eine Lücke zwischen dem 
Mischgebiet und einem bestehenden, funktionsge-
mischten Bereich (mit Wohn- und Erholungsnut-
zungen).  
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5.63. G16 – OT Prieros – Uferweg 

 
Am Uferweg im Osten der Ortslage Prieros (Sied-
lungsfläche Tiefer See) soll die bestehende 2,6 ha 
große Wochenendhausfläche zu Wohnbauflächen 
ungenutzt werden. Die Umwandlung zum Wohnen 
soll schrittweise zugelassen werden, wenn die Er-
holungsnutzung eines Grundstücks aufgegeben 
wird. 
 
 
 
 

5.64. G17 – OT Prieros – Cottbuser Straße 

 
Die Ausweisung einer 9,24 ha umfassenden 
Erholungsfläche, sowie die 0,45 ha straßenbe-
gleitende Wohnbebauung an der Cottbuser 
Straße gemäß des in Aufstellung befindlichen 
B-Plans. Für das bestehende Gebiet wurde ein 
Planerfordernis zur Gewährleistung einer städ-
tebaulichen Ordnung festgestellt. Durch die in 
den 90-er Jahren erteilten Wohnbaugenehmi-
gungen im Gebiet entstanden auch boden-
rechtliche Spannungen. Der Bebauungsplan 
sieht nur eine straßenbegleitende Wohnnutzung vor. 
 

5.65. G22 – OT Prieros – Wilhelmkorso  

 
Das Planvorhaben „Wilhelmkorso 35“ soll eine 0,90 
ha große  Wohnnutzung am Wilhelmkorso zur Um-
wandlung eines bebauten Ferienhausgrundstücks 
festsetzen. Das vorhandene Wohngebäude gehört 
zwar dem Siedlungszusammenhang an, wurde 
jedoch nicht in die Abgrenzungssatzung „Tiefer 
See“ aufgenommen, weil das Grundstück zum 
Zeitpunkt der Satzungsaufstellung nicht genutzt 
wurde und die Grundstückserschließung über den 
Wilhelmkorso nicht gesichert war.  
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5.66. G24 – OT Prieros – Gartenstraße 

 
Das Planvorhaben „Gartenstraße“ G24 beinhaltet 
eine Siedlungserweiterung um 1,0 ha Wohnbauflä-
che einer noch unbebauten Seite in Prieros Mühle. 
Das eingeleitete Aufstellungsverfahren für den B-
Plan wurde auf Bitte des Antragstellers für einige 
Monate unterbrochen. 
 

5.67. G25 – OT Prieros – Am Mühlenweg 

 
Die Erweiterung um 1 ha Wohnbaufläche im Hinter-
land eines bebauten Grundstücks am Mühlenweg 
in Prieros Mühle dient der Befriedigung eines drin-
genden Wohnbedarfs und wird planungsrechtlich durch den vorhabenbezogenen B-Plan 
„Wohnhäuser Am Mühlenweg 5“ gesichert.  
 

5.68. G26 – OT Prieros – Mühlendamm 

 
Die Neuordnung und Erschließung der bestehen-
den Mischnutzung (Wohnen, Gewerbe, Schützen-
verein) auf einer Fläche von 0,14 ha am Müh-
lendamm. Die Aufstellung zur Entwicklung gemein-
deeigener Flächen mit dem B-Plan „Vereinsleben 
und Wohnen am Mühlendamm“ wurde bereits be-
schlossen.  
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5.69. G27 – OT Prieros – Kolberger Allee 

 
An der Kolberger Allee 10 ist 
die Ausweisung eines 1,48 ha 
großen Ferienhausgebiets 
„Fuchsbau“ geplant. 
 
 

 

 

 

 

 

Ortsteil Dolgenbrodt 

 

5.70. G18 – OT Dolgenbrodt - Blossiner Straße 

 
An der Blossiner Straße ist die Ausweisung eines 0,39 ha großen Hotelgebietes beabsichtigt 
zugunsten eines Ersatzbaus für das hier vorhandene frühere Ferienheim. Der B-Plan liegt in 
planreifer Fassung vor, wurde jedoch wegen nachträglicher landschaftsschutzrechtlicher 
Einwendungen nicht verabschiedet. Bei Überarbeitung der bestehenden LSG Verordnung 
wird der Vorhabenträger das Planverfahren weiterführen. 
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5.71. G19 – OT Dolgenbrodt  

- Hasenwinkel  

 
Die Neuausweisung G19 umfasst 0,64 ha 
Fläche für besonderen Wohnbedarf (Al-
tersgerechtes Wohnen) am Hasenwinkel 
in Dolgenbrodt. 
 
 

5.72. G20 – OT Dolgenbrodt - Am 
Langen See 

 
Die Erweiterung um 2,02 ha Wohnbauflä-
che Am Langen See (Waldweg) durch 
Umwandlung von bisherigen Erholungs-
flächen in einem stark mit Wohnen und 
Erholung funktionsgemischten Siedlungs-
bereich. Die Änderung G20 besteht aus 
vier Teilflächen. 
 
 

5.73. G23 – OT Dolgenbrodt - Blossi-
ner Straße 

 
Die Änderung der Wochenendhausnut-
zung besteht aus vier Teilflächen und um-
fasst 6,3 ha Wohnbaufläche an der Blos-
siner Straße im selben stark mit Wohnen 
und Erholung funktions-gemischten Sied-
lungsbereich.  
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Ortsteil Streganz 

 

5.74. H3 – OT Streganz - Selchower Straße 

 
Siedlungserweiterung um 0,04 ha Mischbaufläche an der Selchower Straße im Osten der 
Ortslage Streganz. 
 

5.75. H5 – OT Streganz - Am Feld 

 
Erweiterung um 0,17 ha Mischbaufläche an der „Prieroser Straße“ im Westen der Ortslage 
Streganz zum Lückenschluss. 
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5.76. H7 – OT Streganz – Aufforstungsflächen 

 
Mehre Erstaufforstungen im Umfang von 16,04 ha landwirtschaftlicher Fläche südlich und 
westlich von Streganz. 
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5.77. H8 – OT Streganz - Neue Straße  

 
Erweiterung um 0,79 ha Wohn-
baufläche an der bislang unbebau-
ten Ostseite der Neuen Straße in 
Klein Eichholz zur Abrundung der 
Ortslage. Es werden innerhalb des 
B-Plan Verfahrens ca. 1,2 ha 
Grünfläche festgesetzt.  
 
 
 
 
 
 


